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Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren 
und anderen Kapitalveranlagungen und über die Aufhebung 

des Wertpapier-Emissionsgesetzes 
(Kapitalmarktgesetz - KMG) sowie 

über die Abänderung des Aktiengesetzes 1965, des 
Genossenschaftsgesetzes, des Nationalbankgesetzes 1984, des 
Kreditwesengesetzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

 
Kapitalmarktgesetz - KMG 

BGBl. Nr. 1991/625 
idF BGBl. Nr. 1993/532, BGBl. Nr. 1994/210, 

BGBl. I Nr. 60/1998, BGBl. I Nr. 63/1999, BGBl. I Nr. 2/2001, BGBl. I 
Nr. 97/2001, BGBl. I Nr. 35 und 80/2003, BGBl. I Nr. 78/2005, 

BGBl. I Nr. 48/2006, BGBl. I Nr. 60/2007, BGBl. I Nr. 69/2008 und BGBl. I 
Nr. 145/2011 

 
 
 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
 
 
Artikel I 
 
K a p i t a l m a r k t g e s e t z 
Begriffsbestimmungen 
 
§ 1 
 
  1. öffentliches Angebot: eine Mitteilung an das Publikum in jedweder Form und auf jed-

wede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die Bedingungen eines An-
gebots (oder einer Einladung zur Zeichnung) von Wertpapieren oder Veranlagungen 
und über die anzubietenden Wertpapiere oder Veranlagungen enthält, um einen Anle-
ger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere 
oder Veranlagungen zu entscheiden. Diese Definition gilt auch für die Platzierung von 
Wertpapieren oder Veranlagungen durch Finanzintermediäre; 

  2. Emittent: ein Rechtsträger, der Wertpapiere oder Veranlagungen begibt oder zu bege-
ben beabsichtigt; 

  3. Veranlagungen: Vermögensrechte, über die keine Wertpapiere ausgegeben werden, 
aus der direkten oder indirekten Investition von Kapital mehrerer Anleger auf deren 
gemeinsame Rechnung und gemeinsames Risiko oder auf gemeinsame Rechnung 
und gemeinsames Risiko mit dem Emittenten, sofern die Verwaltung des investierten 
Kapitals nicht durch die Anleger selbst erfolgt; unter Veranlagungen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind auch alle vertretbaren, verbrieften Rechte zu verstehen, die 
nicht in Z 4 genannt sind; Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als 
zwölf Monaten unterliegen nicht der Prospektpflicht gemäß § 2; 

  4. Wertpapiere: übertragbare Wertpapiere im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Z. 18 der Richtlinie 
2004/39/EG mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten im Sinne von Art. 4 Abs. 1 
Z. 19 der Richtlinie 2004/39/EG mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten; 



Kapitalmarktgesetz – KMG Nicht-authentische Arbeitsversion Seite 2 von 39 
 

  4a. Dividendenwerte: Aktien und andere, Aktien gleichzustellende Wertpapiere sowie jede 
andere Art übertragbarer Wertpapiere, die das Recht verbriefen, bei Umwandlung des 
Wertpapiers oder Ausübung des verbrieften Rechts die erstgenannten Wertpapiere zu 
erwerben; Voraussetzung hierfür ist, dass die letztgenannten Wertpapiere vom Emit-
tenten der zugrunde liegenden Aktien oder von einer zur Unternehmensgruppe dieses 
Emittenten gehörenden Stelle begeben wurden; 

  4b. Nichtdividendenwerte: alle Wertpapiere, die keine Dividendenwerte sind; 
  5. Anleger: Derjenige, der ein Wertpapier, das Gegenstand eines prospektpflichtigen 

Angebots war, oder eine Veranlagung, die Gegenstand eines prospektpflichtigen An-
gebots war, erwirbt; 

   5a. qualifizierte Anleger: 
  a) juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf den Finanzmärkten 

zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden. Dazu zählen: Kreditinstitute, 
Wertpapierfirmen, sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute, 
Versicherungsgesellschaften, Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre 
Verwaltungsgesellschaften, Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaf-
ten, Warenhändler („commodity dealers“) sowie Einrichtungen, die weder zu-
gelassen sind noch beaufsichtigt werden und deren einziger Geschäftszweck 
in der Wertpapieranlage besteht; 

  b) nationale und regionale Regierungen, Zentralbanken, internationale und sup-
ranationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die Europäi-
sche Zentralbank, die Europäische Investitionsbank und andere vergleichbare 
internationale Organisationen; 

  c) andere juristische Personen, die zwei der drei Kriterien nach Z 7 nicht erfüllen; 
  d) bestimmte natürliche Personen: natürliche Personen, die im Inland ihren 

Wohnsitz (§ 66 Abs. 1 JN) haben, zwei der in Abs. 2 genannten Kriterien erfül-
len und unter Nachweis dieser Voraussetzungen bei der FMA beantragen, als 
qualifizierte Anleger zugelassen zu werden; die Zulassung durch die FMA er-
folgt durch Bescheid auf Eintragung in das Register (Abs. 3) und besteht für 
die Dauer der Eintragung; bei Gegenseitigkeit sind in das entsprechende Re-
gister anderer EWR-Vertragsstaaten eingetragene natürliche Personen auch 
als „bestimmte natürliche Personen“ im Sinne dieser Litera anzusehen; 

  e) bestimmte kleine und mittlere Unternehmen (bestimmte KMU): KMU, die im 
Inland ihren Sitz haben und bei der FMA beantragen, als qualifizierte Anleger 
zugelassen zu werden; die Zulassung durch die FMA erfolgt durch Bescheid 
auf Eintragung in das Register (Abs. 3) und besteht für die Dauer der Eintra-
gung; bei Gegenseitigkeit sind in das entsprechende Register anderer EWR-
Vertragsstaaten eingetragene KMU auch als „bestimmte KMU“ im Sinne die-
ser Litera anzusehen; 

  6. Person, die ein Angebot unterbreitet („Anbieter“): eine juristische oder natürliche Per-
son, die Wertpapiere oder Veranlagungen öffentlich anbietet; 

  7. kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Gesellschaften, die laut ihrem letzten Jahres-
abschluss bzw. konsolidierten Abschluss zumindest zwei der nachfolgenden drei Krite-
rien erfüllen: eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von 
weniger als 250, eine Gesamtbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro und ein 
Jahresnettoumsatz von höchstens 50 Millionen Euro; 

  8. Kreditinstitute: Unternehmen im Sinne von Art. 4 Z. 1 lit. a der Richtlinie 2006/48/EG; 
  9. geregelter Markt: ein Markt gemäß § 1 Abs. 2 Börsegesetz 1989 – BörseG, BGBl. 

Nr. 555/1989; 
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 10. Angebotsprogramm: ein Plan, der es erlaubt, Nichtdividendenwerte ähnlicher Art 
und/oder Gattung, wozu auch Optionsscheine jeder Art gehören, dauernd oder wie-
derholt während eines bestimmten Emissionszeitraums zu begeben; 

 11. dauernd oder wiederholt begebene Wertpapiere: Daueremissionen oder zumindest 
zwei gesonderte Emissionen von Wertpapieren ähnlicher Art und/oder Gattung wäh-
rend eines Zeitraums von zwölf Monaten; 

 12. Herkunftsmitgliedstaat: 
  a) für alle Emittenten von Wertpapieren, die nicht in lit. b genannt sind, der EWR-

Vertragsstaat, in dem der Emittent seinen Sitz hat; 
  b) für jede Emission von Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststückelung von 

1 000 Euro sowie für jede Emission von Nichtdividendenwerten, die das Recht 
verbriefen, bei Umwandlung des Wertpapiers oder Ausübung des verbrieften 
Rechts übertragbare Wertpapiere zu erwerben oder einen Barbetrag in Emp-
fang zu nehmen, sofern der Emittent der Nichtdividendenwerte nicht der Emit-
tent der zugrunde liegenden Wertpapiere oder eine zur Unternehmensgruppe 
des letztgenannten Emittenten gehörende Stelle ist, je nach Wahl des Emitten-
ten, des Anbieters bzw. der die Zulassung beantragenden Person der EWR-
Vertragsstaat, in dem der Emittent seinen Sitz hat, oder der EWR-
Vertragsstaat, in dem die Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind oder zugelassen werden sollen, oder der EWR-Vertragsstaat, 
in dem die Wertpapiere öffentlich angeboten werden. Dieselbe Regelung gilt 
für Nichtdividendenwerte, die auf andere Währungen als auf Euro lauten, vor-
ausgesetzt, dass der Wert solcher Mindeststückelungen annähernd 
1 000 Euro entspricht; 

  c) für alle Drittstaatsemittenten von Wertpapieren, die nicht in lit. b genannt sind, 
je nach Wahl des Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung beantra-
genden Person entweder der EWR-Vertragsstaat, in dem die Wertpapiere 
erstmals nach dem 31. Dezember 2003 öffentlich angeboten werden sollen, 
oder der EWR-Vertragsstaat, in dem der erste Antrag auf Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt gestellt wird, vorbehaltlich einer späteren 
Wahl durch den Drittstaatsemittenten, wenn der Herkunftsmitgliedstaat nicht 
gemäß seiner Wahl bestimmt wurde; 

 13. Aufnahmemitgliedstaat: der EWR-Vertragsstaat, in dem ein öffentliches Angebot un-
terbreitet oder die Zulassung zum Handel angestrebt wird, sofern dieser Staat nicht 
der Herkunftsmitgliedstaat ist; 

 14. Organismen für gemeinsame Anlagen eines anderen als des geschlossenen Typs: 
Investmentfonds und Investmentgesellschaften, 

  a) deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihnen eingelegten Gelder nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam anzulegen, und 

  b) deren Anteile auf Verlangen des Anteilinhabers unmittelbar oder mittelbar 
zulasten des Vermögens dieser Organismen zurückgekauft oder abgelöst 
werden; 

 15. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen: Wertpapiere, die von einem Orga-
nismus für gemeinsame Anlagen begeben werden und die Rechte der Anteilinhaber 
am Vermögen dieses Organismus verbriefen; 

 16. Billigung: die positive Handlung bei Abschluss der Vollständigkeitsprüfung des Pros-
pekts durch die dafür zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats – einschließlich 
der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen; 

 17. Basisprospekt: ein Prospekt, der alle in § 7 Abs. 1 bis 4 und den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 und – im Falle ei-
nes Nachtrags – auch in § 6 bezeichneten ändernden und ergänzenden Angaben zum 
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Emittenten und zu den öffentlich anzubietenden oder zum Handel zuzulassenden 
Wertpapieren sowie, nach Wahl des Emittenten, die endgültigen Bedingungen des 
Angebots enthält. 

 
(2) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 5a lit. d gelten die folgenden Kriterien: 
  1. Der Anleger hat an Wertpapiermärkten Geschäfte in großem Umfang getätigt und in 

den letzten vier Quartalen durchschnittlich mindestens zehn Transaktionen pro Quartal 
abgeschlossen; 

  2. der Wert des Wertpapierportfolios des Anlegers übersteigt 0,5 Millionen Euro; 
  3. der Anleger ist oder war mindestens ein Jahr lang im Finanzsektor in einer beruflichen 
Position tätig, die Kenntnisse auf dem Gebiet der Wertpapieranlage voraussetzt. 
 
(3) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 5a lit. d und e gilt ferner Folgendes: Die FMA hat ein Register über 
natürliche Personen sowie KMU zu führen, die als qualifizierte Anleger angesehen werden. Das 
Register hat den Namen und eine Zustelladresse des Anlegers zu enthalten. Das Register hat allen 
Emittenten und Anbietern zur Verfügung zu stehen; die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind 
zu beachten. Jede natürliche Person oder jedes KMU, die bzw. das als qualifizierter Anleger ange-
sehen werden möchte, muss sich registrieren lassen, und jeder registrierte Anleger ist über seinen 
Antrag unverzüglich aus dem Register zu streichen. Die FMA ihrerseits kann jederzeit von den re-
gistrierten Anlegern einen Nachweis des aufrechten Bestandes der Registrierungsvoraussetzungen 
verlangen und für den Fall, dass dieser nicht erbracht wird, den nachweispflichtigen Anleger von 
Amts wegen aus dem Register streichen. Die in das Register eingetragenen natürlichen Personen 
und KMU haben dafür zu sorgen, dass der FMA hinsichtlich der im Register aufscheinenden Infor-
mationen jeweils die aktuellen Daten vorliegen. 
 
(4) Die Regelungen dieses Bundesgesetzes, die sich an den Anbieter richten, gelten auch für den 
Emittenten, sofern dieser das prospektpflichtige Angebot im Inland selbst vornimmt. 
 
 
Prospektpflichtiges Angebot 
 
§ 2 
 
(1) Ein öffentliches Angebot darf im Inland nur erfolgen, wenn spätestens einen Bankarbeitstag 
davor ein nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erstellter und gebilligter Prospekt veröf-
fentlicht wurde. 
 
(2) Bei Veranlagungen ersetzt die Kontrolle gemäß § 8 Abs. 2 die Billigung durch die FMA. Die Be-
stimmungen gemäß den §§ 6a, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 10 Abs. 1, 10 Abs. 3 letzter Satz, 16c und 
17b kommen bei öffentlichen Angeboten von Veranlagungen nicht zur Anwendung; für Zwecke der 
§§ 15 und 16 ist ein kontrollierter Prospekt einem gebilligten Prospekt und die kontrollierten än-
dernden und ergänzenden Angaben sind den gebilligten ändernden und ergänzenden Angaben 
gleichzuhalten. 
 
 
Ausnahmen von der Prospektpflicht 
 
§ 3 
 
(1) Die Prospektpflicht gemäß § 2 gilt nicht für 
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  1. Wertpapiere des Bundes oder der Länder oder der Oesterreichischen Nationalbank 
sowie vom Bund oder den Ländern unbedingt und unwiderruflich garantierte Wertpa-
piere; 

  1a. Nichtdividendenwerte, die von einem EWR-Vertragsstaat oder von einer Gebietskör-
perschaft eines EWR-Vertragsstaates oder einer Zentralbank eines EWR-
Vertragsstaates ausgegeben werden, sofern im jeweiligen genannten EWR-
Vertragsstaat Nichtdividendenwerte der Republik Österreich oder Nichtdividendenwer-
te der österreichischen Bundesländer oder Nichtdividendenwerte der Oesterreichi-
schen Nationalbank ebenfalls und im gleichen Umfang von der Prospektpflicht ausge-
nommen sind; 

  1b. Wertpapiere, die unbedingt und unwiderruflich von einem EWR-Vertragsstaat garan-
tiert werden oder von einer Gebietskörperschaft eines EWR-Vertragsstaats garantiert 
werden, sofern im jeweiligen genannten EWR-Vertragsstaat Wertpapiere von der Re-
publik Österreich oder von den österreichischen Bundesländern garantierte Wertpapie-
re ebenfalls und im gleichen Umfang von der Prospektpflicht ausgenommen sind; 

  2. Nichtdividendenwerte einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der Ös-
terreich angehört und der Europäischen Zentralbank; 

  3. Nichtdividendenwerte, die von Kreditinstituten dauernd oder wiederholt begeben wer-
den, sofern diese Wertpapiere 

  a) nicht nachrangig, konvertibel (wandelbar) oder austauschbar sind; 
  b) nicht zur Zeichnung oder zum Erwerb anderer Wertpapiere berechtigen und 

nicht an ein Derivat gebunden sind; 
  c) den Empfang rückzahlbarer Einlagen vergegenständlichen; 
  d) von einem Einlagensicherungssystem im Sinne der Richtlinie 94/19/EG ge-

deckt sind. 
  Bis zu einem Gesamtgegenwert von weniger als 50 Millionen Euro, wobei diese Ober-

grenze über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen ist, entfällt die Voraus-
setzung gemäß lit. c und d; 

  4. Anteilscheine gemäß dem I. Abschnitt und ausländische Kapitalanlagefondsanteile 
gemäß dem II. oder III. Abschnitt des Investmentfondsgesetzes 1993 sowie Anteil-
scheine gemäß § 1 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes; 

  5. Genussscheine gemäß § 6 Beteiligungsfondsgesetz; 
  6. Aktien, die den vorhandenen Aktieninhabern unentgeltlich angeboten oder zugeteilt 

werden bzw. zugeteilt werden sollen, sowie Dividenden in Form von Aktien derselben 
Gattung wie die Aktien, für die solche Dividenden ausgeschüttet werden, sofern ein 
Dokument veröffentlicht wurde, das Informationen über die Anzahl und die Art der Ak-
tien enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt wer-
den; 

  7. Aktien, die im Austausch für bereits ausgegebene Aktien derselben Gattung ausgege-
ben werden, sofern mit der Emission dieser neuen Aktien keine Kapitalerhöhung des 
Emittenten verbunden ist; 

  8. Wertpapiere, die anlässlich einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots ange-
boten werden oder die anlässlich einer Verschmelzung angeboten oder zugeteilt wer-
den bzw. zugeteilt werden sollen, sofern jeweils ein Dokument veröffentlicht wurde, 
dessen Angaben nach Ansicht der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
denen eines Prospekts gleichwertig sind; 

  9. ein Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen, das sich an Anleger richtet, die 
bei jedem gesonderten Angebot Wertpapiere oder Veranlagungen ab einem Mindest-
betrag von 50 000 Euro pro Anleger erwerben sowie ein Angebot von Wertpapieren 
oder Veranlagungen mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro; 
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  10. ein Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen über einen Gesamtgegenwert von 
weniger als 100 000 Euro, wobei diese Obergrenze über einen Zeitraum von zwölf 
Monaten zu berechnen ist; 

  11. ein Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen, das sich ausschließlich an qualifi-
zierte Anleger richtet; 

  12. Wertpapiere, die derzeitigen oder ehemaligen Führungskräften oder Beschäftigten von 
ihrem Arbeitgeber, dessen Wertpapiere bereits zum Handel an einem geregelten 
Markt zugelassen sind, oder von einem verbundenen Unternehmen angeboten oder 
zugeteilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sofern ein Dokument veröffentlicht wur-
de, das Informationen über die Anzahl und den Typ der Wertpapiere enthält und in 
dem die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden; 

  13. Anteile am Kapital der Zentralbanken der EWR-Vertragsstaaten; 
  14. Angebote, die sich an weniger als 100 natürliche oder juristische Personen pro EWR-

Vertragsstaat richten, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger handelt. 
 
(2) Unbeschadet Abs. 1 Z 1, 1a, 1b, 2, 3 und 10 sind Emittenten, Anbieter oder Personen, die die 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragen, berechtigt, einen Prospekt im Sinne 
dieses Bundesgesetzes zu erstellen, wenn Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel zu-
gelassen werden. Wird hievon Gebrauch gemacht, sind damit auch alle Rechtsfolgen, die sich aus 
der Prospektpflicht gemäß § 2 oder § 74 BörseG ergeben, verbunden. 
 
(3) Jede spätere Weiterveräußerung von Wertpapieren oder Veranlagungen, die zuvor Anwen-
dungsfall der Ausnahmen von der Prospektpflicht gemäß Abs. 1 Z 9 bis 11 und 14 waren, ist als ein 
gesondertes Angebot anzusehen, wobei anhand der Begriffsbestimmung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 zu 
entscheiden ist, ob es sich bei dieser Weiterveräußerung um ein öffentliches Angebot handelt. Bei 
der Platzierung von Wertpapieren oder Veranlagungen durch Finanzintermediäre ist ein Prospekt 
zu veröffentlichen, wenn die endgültige Platzierung keine der gemäß Abs. 1 Z 9 bis 11 und 14 ge-
nannten Bedingungen erfüllt. 
 
(4) Die FMA kann mittels Verordnung Mindestinhalte für die Dokumente gemäß Abs. 1 Z 6, 8 und 
12 festlegen. Für die Art der Veröffentlichung ist § 10 anzuwenden. 
 
 
Werbung 
 
§ 4 
 
(1) Jede Art von Werbung, die sich auf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder Veranla-
gungen oder auf eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt bezieht, muss die Grund-
sätze der Abs. 2 bis 5 beachten. Die Abs. 2 bis 4 gelten nur für die Fälle, in denen der Emittent, der 
Anbieter oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person der Prospektpflicht unterliegt. 
 
(2) In allen Werbeanzeigen ist darauf hinzuweisen, dass ein Prospekt samt allfälligen ändernden 
oder ergänzenden Angaben veröffentlicht wurde oder zur Veröffentlichung ansteht und wo die An-
leger ihn erhalten können. 
 
(3) Werbeanzeigen müssen als solche klar erkennbar sein. Die darin enthaltenen Angaben dürfen 
nicht unrichtig oder irreführend sein. Diese Angaben dürfen darüber hinaus nicht im Widerspruch zu 
den Angaben stehen, die der Prospekt und die allfälligen ändernden oder ergänzenden Angaben 
enthalten, falls die Genannten bereits veröffentlicht sind, oder zu den Angaben, die im Prospekt 
enthalten sein müssen, falls dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. 
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(4) Auf jeden Fall müssen alle mündlich oder schriftlich verbreiteten Informationen über das öffentli-
che Angebot oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt, selbst wenn sie nicht zu 
Werbezwecken dienen, mit den im Prospekt und in den allfälligen ändernden oder ergänzenden 
Angaben enthaltenen Angaben übereinstimmen. 
 
(5) Besteht keine Prospektpflicht gemäß diesem Bundesgesetz, so sind wesentliche Informationen 
des Emittenten oder des Anbieters, die sich an qualifizierte Anleger oder besondere Anlegergrup-
pen richten, einschließlich Informationen, die im Verlauf von Veranstaltungen betreffend Angebote 
von Wertpapieren mitgeteilt werden, allen qualifizierten Anlegern bzw. allen besonderen Anleger-
gruppen, an die sich das Angebot ausschließlich richtet, mitzuteilen. Muss ein Prospekt veröffent-
licht werden, so sind solche Informationen in den Prospekt oder in einen Nachtrag (ändernde oder 
ergänzende Angaben) zum Prospekt gemäß § 6 Abs. 1 aufzunehmen. 
 
(6) Die FMA kann kontrollieren, ob bei der Werbung für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren 
oder eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt die Grundsätze der Abs. 2 bis 5 be-
achtet werden. Sie übt diese Tätigkeit insbesondere bei begründetem Verdacht eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen gemäß Abs. 1 bis 5 aus. 
 
 
Verbrauchergeschäfte 
 
§ 5 
 
(1) Erfolgt ein prospektpflichtiges Angebot ohne vorhergehende Veröffentlichung eines Prospekts 
oder der Angaben nach § 6, so können Anleger die Verbraucher, im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 2 
KSchG sind, von ihrem Angebot oder vom Vertrag zurücktreten. 
 
(2) Unbeschadet des Rücktrittsrechtes nach Abs. 1 können Anleger, die Verbraucher im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Z. 2 KSchG sind, vom Vertrag zurücktreten, wenn ihnen der Erwerb einer Veranla-
gung in Immobilien nicht gemäß § 14 Z. 3 bestätigt wurde. 
 
(3) Der Rücktritt bedarf der Schriftform, wobei es genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, 
das seine Vertragserklärung oder die des Veräußerers enthält, dem Veräußerer oder dessen Be-
auftragten, der an den Vertragsverhandlungen mitgewirkt hat, mit einem Vermerk zurückstellt, der 
erkennen lässt, dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Ver-
trages ablehnt. Es reicht aus, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Zeiträume gemäß Abs. 4 
abgesendet wird. 
 
(4) Das Rücktrittsrecht nach Abs. 1 erlischt mit Ablauf einer Woche nach dem Tag, an dem der 
Prospekt oder die Angaben nach § 6 veröffentlicht wurden. Das Rücktrittsrecht nach Abs. 2 erlischt 
mit Ablauf einer Woche nach dem Tag, an dem dem Verbraucher der Erwerb gemäß § 14 Z. 3 bes-
tätigt wurde. 
 
(5) Den Abs. 1 bis 4 entgegenstehende Vereinbarungen zum Nachteil von Verbrauchern sind 
unwirksam. 
 
(6) Weitergehende Rechte der Anleger nach sonstigen Vorschriften bleiben unberührt. 
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Nachtrag zum Prospekt 
 
§ 6 
 
(1) Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug 
auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Wertpapiere oder Veranlagungen 
beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss 
des öffentlichen Angebots oder, wenn diese früher eintritt, der Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt auftreten bzw. festgestellt werden, müssen in einem Nachtrag (ändernde oder 
ergänzende Angaben) zum Prospekt genannt werden. Dieser Nachtrag (ändernde oder ergänzende 
Angaben) ist vom Antragsteller (§ 8a Abs. 1) unverzüglich zumindest gemäß denselben Regeln zu 
veröffentlichen und zu hinterlegen, wie sie für die Veröffentlichung und Hinterlegung des ursprüngli-
chen Prospektes galten. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung ist der Nachtrag vom Antragsteller bei 
der FMA zur Billigung einzureichen und von dieser innerhalb von sieben Bankarbeitstagen ab Ein-
langen des Antrags bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 8a zu billigen; die FMA hat der 
Meldestelle eine Ausfertigung der Billigung zu übermitteln. Im Falle, dass das Ergebnis des Billi-
gungsverfahrens zu einem geänderten Nachtragstext führt, ist auch dieser samt einem die bereits 
erfolgte Veröffentlichung richtig stellenden Hinweis zu veröffentlichen. Auch die Zusammenfassung 
und etwaige Übersetzungen davon sind erforderlichenfalls durch die im Nachtrag enthaltenen In-
formationen zu ergänzen. 
 
(2) Anleger, die nach dem Eintritt eines Umstandes, einer Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit im Sin-
ne des Abs. 1, aber vor Veröffentlichung des darauf bezogenen Nachtrages bereits einen Erwerb 
oder eine Zeichnung der Wertpapiere oder Veranlagungen zugesagt haben, haben das Recht, ihre 
Zusagen innerhalb einer Frist von zwei Bankarbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags 
zurückzuziehen. § 5 ist sinngemäß anzuwenden. Handelt es sich bei den Anlegern hingegen um 
Verbraucher im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, so ist auch die in § 5 Abs. 4 genannte Frist anzu-
wenden. 
 
(3) Die Frist gemäß Abs. 1 verkürzt sich um zwei Bankarbeitstage, sofern der FMA ein gemäß § 8 
Abs. 2a kontrollierter Nachtrag oder im Zusammenhang mit Wertpapieren, die zum Handel an der 
Wiener Börse zugelassen werden sollen, ein mit Stellungnahme gemäß § 8 Abs. 2c versehener 
Nachtrag vorgelegt wurde. 
 
(4) Bei Nachträgen (ändernden oder ergänzenden Angaben) von Prospekten von Veranlagungen 
entfällt das Erfordernis der Billigung durch die FMA. Diese Nachträge sind stattdessen gemäß § 8 
Abs. 2 zu kontrollieren. Im Übrigen gilt bei Nachträgen von Prospekten von Veranlagungen Abs. 1 
mit der Maßgabe, dass der Anbieter den Kontrollvermerk des Prospektkontrollors unverzüglich an 
die Meldestelle zu übermitteln hat. 
 
 
Gültigkeit des Prospekts 
 
§ 6a 
 
(1) Ein Prospekt ist nach seiner Veröffentlichung zwölf Monate lang für öffentliche Angebote oder 
Zulassungen zum Handel an einem geregelten Markt gültig, sofern er um etwaige gemäß § 6 erfor-
derliche Nachträge ergänzt wird. 
 
(2) Im Falle eines Angebotsprogramms ist der zuvor hinterlegte Basisprospekt zwölf Monate gültig. 
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(3) Bei Nichtdividendenwerten gemäß § 7 Abs. 4 Z 2 ist der Prospekt gültig, bis keines der betroffe-
nen Wertpapiere mehr dauernd oder wiederholt ausgegeben wird. 
 
(4) Ein für zum Handel an einem geregelten Markt zuzulassende Wertpapiere zuvor hinterlegtes 
Registrierungsdokument im Sinne von § 7 Abs. 3 ist zwölf Monate gültig, sofern es gemäß § 75a 
Abs. 1 BörseG aktualisiert wurde. 
 
(5) Das Registrierungsdokument ist zusammen mit der Wertpapierbeschreibung, die gegebenen-
falls gemäß § 7a Abs. 3 bis 5 aktualisiert wurde, und der Zusammenfassung als gültiger Prospekt 
anzusehen. 
 
 
Inhalt des Prospekts 
 
§ 7 
 
(1) Der Prospekt hat sämtliche Angaben zu enthalten, die entsprechend den Merkmalen des Emit-
tenten und der öffentlich angebotenen Wertpapiere oder Veranlagungen bzw. zum Handel an dem 
geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere erforderlich sind, damit die Anleger sich ein fundiertes 
Urteil über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die Gewinne und Verluste, 
die Zukunftsaussichten des Emittenten und jedes Garantiegebers sowie über die mit diesen Wert-
papieren oder Veranlagungen verbundenen Rechte bilden können. Diese Informationen sind in 
leicht zu analysierender und verständlicher Form darzulegen. 
 
(2) Der Prospekt hat Angaben zum Emittenten und zu den Wertpapieren zu enthalten, die öffentlich 
angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden sollen. Er hat ferner 
eine Zusammenfassung zu enthalten. Die Zusammenfassung hat kurz und in allgemein verständli-
cher Sprache die wesentlichen Merkmale und Risiken zu nennen, die auf den Emittenten, jeden 
Garantiegeber und die Wertpapiere zutreffen, und ist in der Sprache abzufassen, in der der Pros-
pekt ursprünglich erstellt wurde. Die Zusammenfassung muss zudem Warnhinweise enthalten, 
dass 
  1. sie als Einleitung zum Prospekt verstanden werden sollte und 
  2. der Anleger jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Wertpapiere auf die 

Prüfung des gesamten Prospekts stützen sollte und 
  3. für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in einem Prospekt ent-

haltenen Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende Anleger in 
Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der EWR-Vertragsstaaten die 
Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte 
und 

  4. diejenigen Personen, die die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung 
davon vorgelegt und deren Meldung beantragt haben, haftbar gemacht werden kön-
nen, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gele-
sen wird. 

Betrifft der Prospekt die Zulassung von Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststückelung von 
50 000 Euro zum Handel an einem geregelten Markt, muss keine Zusammenfassung erstellt wer-
den. 
 
(3) Vorbehaltlich des Abs. 4 kann der Emittent, der Anbieter oder die Person, die die Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, den Prospekt als ein einziges Dokument oder in 
mehreren Einzeldokumenten erstellen. Besteht ein Prospekt aus mehreren Einzeldokumenten, so 
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werden die geforderten Angaben auf ein Registrierungsdokument, eine Wertpapierbeschreibung 
und eine Zusammenfassung aufgeteilt. Das Registrierungsdokument enthält die Angaben zum E-
mittenten. Die Wertpapierbeschreibung enthält die Angaben zu den Wertpapieren, die öffentlich 
angeboten werden oder die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden sollen. 
 
(4) Für die folgenden Wertpapierarten kann der Prospekt nach Wahl des Emittenten, des Anbieters 
oder der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, aus einem 
Basisprospekt bestehen, der alle notwendigen Angaben zum Emittenten und den öffentlich angebo-
tenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zuzulassenden Wertpapieren enthält: 
  1. Nichtdividendenwerte, wozu auch Optionsscheine jeglicher Art gehören, die im Rah-

men eines Angebotsprogramms begeben werden; 
  2. Nichtdividendenwerte, die dauernd oder wiederholt von Kreditinstituten begeben wer-

den, 
  a) sofern die Erlöse aus der Emission dieser Wertpapiere gemäß den einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften in Vermögensgegenständen angelegt werden, 
die eine ausreichende Deckung der aus den betreffenden Wertpapieren er-
wachsenden Verbindlichkeiten bis zum Fälligkeitstermin bieten, und 

  b) sofern diese Erlöse im Falle der Insolvenz des betreffenden Kreditinstituts 
unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie 2001/24/EG vorrangig zur 
Rückzahlung des Kapitals und der aufgelaufenen Zinsen bestimmt sind. 

Die Angaben des Basisprospekts sind erforderlichenfalls durch aktualisierte Angaben zum Emitten-
ten und zu den Wertpapieren, die öffentlich angeboten bzw. zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen werden sollen, gemäß § 6 zu ergänzen. Werden die endgültigen Bedingungen des An-
gebots weder in den Basisprospekt noch in einen Nachtrag aufgenommen, so sind sie den Anle-
gern zu übermitteln und bei der FMA oder einer hiezu von der FMA gegen angemessene Vergütung 
beauftragten Einrichtung zu hinterlegen, sobald ein öffentliches Angebot unterbreitet wird und die 
Übermittlung bzw. Hinterlegung praktisch durchführbar ist, und dies, sofern möglich, vor Beginn des 
Angebots. Das Emissionsvolumen und der Emissionspreis sind entweder in die endgültigen Bedin-
gungen aufzunehmen oder in diesen im Sinne des Abs. 5 Z 1 zu erläutern. 
 
(5) Für den Fall, dass der endgültige Emissionspreis und das Emissionsvolumen, die Gegenstand 
des öffentlichen Angebots sind, im Prospekt nicht genannt werden können, sind entweder 
  1. im Prospekt die Kriterien und/oder die Bedingungen, anhand deren die genannten 

Werte ermittelt werden, bzw. im Falle des Emissionspreises ein Höchstkurs zu nennen 
oder 

  2. im Prospekt vorzusehen, dass die Zusage zum Erwerb bzw. zur Zeichnung der Wert-
papiere innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach Hinterlegung des endgültigen E-
missionspreises und der Gesamtzahl der öffentlich angebotenen Wertpapiere zurück-
gezogen werden kann. 

Der endgültige Emissionspreis und das Emissionsvolumen sind bei der FMA oder einer hiezu von 
der FMA gegen angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung zu hinterlegen und gemäß § 10 
Abs. 3 zu veröffentlichen. 
 
(6) Die FMA kann über Antrag des Emittenten, des Anbieters oder der Person, die die Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, mit Bescheid gestatten, dass bestimmte Anga-
ben, die gemäß diesem Bundesgesetz oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 vorge-
schrieben sind, nicht aufgenommen werden müssen, wenn 
  1. die Bekanntmachung der betreffenden Angaben dem öffentlichen Interesse zuwider-

läuft oder 
  2. die Bekanntmachung der betreffenden Angaben dem Emittenten ernsthaft schadet, 

vorausgesetzt, dass das Publikum durch die Nichtaufnahme nicht in Bezug auf Tatsa-



Kapitalmarktgesetz – KMG Nicht-authentische Arbeitsversion Seite 11 von 39 
 

chen und Umstände, die für eine fundierte Beurteilung des Emittenten, Anbieters oder 
Garantiegebers und der mit den Wertpapieren, auf die sich der Prospekt bezieht, ver-
bundenen Rechte wesentlich sind, irregeführt wird, oder 

  3. die entsprechende Information für ein spezielles Angebot oder eine spezielle Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt von untergeordneter Bedeutung ist und 
die Beurteilung der Finanzlage und der Zukunftsaussichten des Emittenten, Anbieters 
oder Garantiegebers nicht beeinflusst. 

 
(7) Für den Fall, dass ausnahmsweise bestimmte Angaben, die gemäß diesem Bundesgesetz oder 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 in den Prospekt aufzunehmen sind, dem Tätigkeitsbe-
reich oder der Rechtsform des Emittenten oder den Wertpapieren, auf die sich der Prospekt be-
zieht, nicht angemessen sind, hat der Prospekt unbeschadet einer angemessenen Information der 
Anleger Angaben zu enthalten, die den geforderten Angaben gleichwertig sind. Gibt es keine ent-
sprechenden Angaben, so besteht diese Verpflichtung nicht. 
 
(8) Der Prospekt für Wertpapiere ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 zu erstellen. Für 
Prospekte für Veranlagungen gelten die Abs. 2 bis 7 nicht. Der Prospekt für Veranlagungen ist ge-
mäß der Anlage C und zwar auf Deutsch oder Englisch zu erstellen. 
 
(9) Für die Hinterlegung der Dokumente nach Abs. 4 und 5 kann die FMA per Verordnung eine 
Gebühr vorschreiben. Diese Gebühren dürfen die durch die Amtshandlung durchschnittlich entste-
henden Kosten unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteils nicht überschreiten. 
 
 
§ 7a 
 
(1) Es ist gestattet, dass der Prospekt Angaben in Form eines Verweises auf ein oder mehrere zu-
vor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthält, die gemäß diesem Bundesgesetz oder dem 
Börsegesetz, insbesondere gemäß § 75a BörseG, bei der FMA als zuständiger Behörde des Her-
kunftsmitgliedstaats oder bei einer von ihr gegen angemessene Vergütung hiezu beauftragten Ein-
richtung hinterlegt wurden. Dabei muss es sich um die dem Emittenten zuletzt zur Verfügung ste-
henden Angaben handeln. Die Zusammenfassung darf keine Angaben in Form eines Verweises 
enthalten. 
 
(2) Werden Angaben in Form eines Verweises aufgenommen, so ist eine Liste mit Querverweisen 
vorzulegen, damit die Anleger bestimmte Einzelangaben leicht auffinden können. 
 
(3) Ein Emittent, dessen Registrierungsdokument bereits von der FMA gebilligt wurde, ist zur Erstel-
lung der Wertpapierbeschreibung und der Zusammenfassung nur verpflichtet, wenn die Wertpapie-
re öffentlich angeboten bzw. zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden. 
 
(4) In einem solchen Fall muss die Wertpapierbeschreibung die Angaben enthalten, die üblicher-
weise im Registrierungsdokument angegeben wären, wenn es seit der Billigung des letzten aktuali-
sierten Registrierungsdokuments oder eines Nachtrags nach § 6 zu erheblichen Veränderungen 
oder neuen Entwicklungen gekommen ist, die sich auf die Beurteilung durch die Anleger auswirken 
könnten. Die Wertpapierbeschreibung und die Zusammenfassung werden gesondert gebilligt. 
 
(5) Hat ein Emittent nur ein nicht gebilligtes Registrierungsdokument hinterlegt, so sind alle Doku-
mente einschließlich aktualisierter Informationen zu billigen. 
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Sprachenregelung 
 
§ 7b 
 
(1) Soll ein Wertpapier nur im Inland öffentlich angeboten werden oder soll nur dort die Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt beantragt werden, so ist der Prospekt auf Deutsch oder 
Englisch oder in einer von der FMA durch Verordnung anerkannten anderen Sprache zu erstellen 
und zu veröffentlichen. 
 
(2) Prospekte, die der FMA sonst als zuständiger Behörde des Herkunftsmitgliedstaats vorgelegt 
werden, sind in den in Abs. 1 angeführten Sprachen zu erstellen, können aber statt in diesen Spra-
chen nach Wahl des Emittenten, des Anbieters oder der die Zulassung beantragenden Person auch 
in einer sonst in den internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache veröffentlicht werden. 
Die FMA kann für diesen Fall durch Verordnung die Veröffentlichung einer Übersetzung der Zu-
sammenfassung in Deutsch vorschreiben. Sollte der der FMA als zuständiger Behörde des Her-
kunftsmitgliedstaats zur Billigung vorgelegte Prospekt jedoch Wertpapiere betreffen, die weder im 
Inland öffentlich angeboten werden sollen noch für die im Inland die Zulassung zum Handel an ei-
nem geregelten Markt beantragt werden soll, so kann der Prospekt neben den in Abs. 1 angeführ-
ten Sprachen auch bereits in einer sonst in den internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Spra-
che erstellt sein. Sollte der der FMA als zuständiger Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zur Billi-
gung vorgelegte Prospekt Nichtdividendenwerte mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro 
betreffen, für die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt werden soll, so 
kann der Prospekt neben den in Abs. 1 angeführten Sprachen ebenso bereits in einer sonst in den 
internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erstellt sein. 
 
(3) Der FMA bloß gemäß Art. 18 der Richtlinie 2003/71/EG notifizierte Prospekte können neben den 
in Abs. 1 angeführten Sprachen nach Wahl des Emittenten, des Anbieters oder der die Zulassung 
beantragenden Person auch in einer in den internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache 
veröffentlicht werden. Die FMA kann für diesen Fall durch Verordnung die Veröffentlichung einer 
Übersetzung der Zusammenfassung in Deutsch vorschreiben. 
 
 
Emittenten mit Sitz in Drittstaaten 
 
§ 7c 
 
(1) Die FMA kann als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats von Emittenten mit Sitz in 
einem Drittstaat einen nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaats erstellten Prospekt für ein öf-
fentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt billigen, wenn 
  1. dieser Prospekt nach von internationalen Organisationen von Wertpapieraufsichtsbe-

hörden festgelegten internationalen Standards einschließlich der Offenlegungsstan-
dards der IOSCO erstellt wurde und 

 2. die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit den Anforderun-
gen dieses Bundesgesetzes gleichwertig sind. 

 
(2) Werden Wertpapiere eines Emittenten mit Sitz in einem Drittstaat nach erfolgter Billigung im 
Herkunftsmitgliedstaat im Inland öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen, so gelten die § 7b und § 8b. 
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Prüfung des Prospekts 
 
§ 8 
 
(1) Der Emittent hat den Prospekt mit der Beifügung „als Emittent“ zu unterfertigen. Diese Unter-
fertigung begründet die unwiderlegliche Vermutung, dass der Prospekt von ihm oder für ihn erstellt 
worden ist. 
 
(2) Der Prospekt ist bei Veranlagungen 
  1. von einem genossenschaftlichen Prüfungsverband für Kreditgenossenschaften nach 

dem System Schulze-Delitzsch oder nach dem System Raiffeisen oder 
  2. von der Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes 
  oder 
  3. von einem beeideten Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

oder 
  4. von 

a) einem Kreditinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 BWG mit der Berechtigung zum Be-
trieb von Geschäften gemäß § 1 Abs. 1 Z. 9, 10 oder 11 BWG und mit anrechen-
baren Eigenmitteln von mehr als 18,2 Millionen Euro oder 

b) einem Kredit- oder Finanzinstitut, das seine Tätigkeit in Österreich auf Grund der 
§§ 9, 11 oder 13 BWG über eine Zweigstelle oder im Wege des freien Dienstleis-
tungsverkehrs erbringt, sofern es im Herkunftsmitgliedstaat (§ 2 Z. 6 BWG) zur 
Erbringung vergleichbarer Geschäfte, wie sie in § 1 Abs. 1 Z. 9, 10 oder 11 BWG 
genannt sind, berechtigt ist und über anrechenbare Eigenmittel von mehr als 18,2-
Millionen-Euro-Gegenwert verfügt 

auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren und bei deren Vorliegen vom Kontrollor mit 
Angabe von Ort und Tag und der Beifügung „als Prospektkontrollor“ zu unterfertigen. Diese Unter-
fertigung begründet die unwiderlegliche Vermutung, dass der Unterfertigte den Prospekt kontrolliert 
und für richtig und vollständig befunden hat. Der Emittent hat dem Kontrollor sämtliche Unterlagen 
beizustellen, die eine zweifelsfreie Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektanga-
ben ermöglichen. Der Kontrollor hat auf Grund des letzten Berichtes des Abschlussprüfers über den 
Emittenten gemäß § 273 HGB, sofern eine gesetzliche Prüfungspflicht besteht, und auf Grund der 
vom Emittenten beizustellenden Unterlagen mit berufsmäßiger Sorgfalt zu kontrollieren, ob der 
Prospekt die von § 7 geforderten Angaben enthält und ob er die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse richtig wiedergibt; . Die vom Emittenten beizustellenden Unterlagen sind durch Stich-
proben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren. Ergibt sich der Verdacht mangelnder 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Unterlagen oder der Prospektangaben, so hat der Kontrollor zu 
seiner Klärung weitere Kontrolltätigkeiten vorzunehmen; bestätigt sich der Verdacht, so hat er die 
erforderlichen Berichtigungen und Ergänzungen im Prospekt zu veranlassen. Kontrollore nach Z. 3 
haben eine Haftpflichtversicherung bei einem im Inland zum Betrieb des Versicherungsgeschäftes 
berechtigtes Versicherungsunternehmen abzuschließen, die das aus der Prospektkontrolle resultie-
rende Risiko abdeckt, wobei die Deckungssumme des Versicherungsvertrages mindestens 3,65 
Millionen Euro pro einjähriger Versicherungsperiode betragen muss und die Versicherungsprämie 
vor Prospektveröffentlichung zur Gänze zu bezahlen ist; der Versicherer hat das Bestehen dieser 
Versicherung sowie den Empfang der Prämie der Meldestelle vor Prospektveröffentlichung schrift-
lich bekannt zu geben. 
 
(2a) Bei Prospekten von Wertpapieren gilt Abs. 2 mit der Maßgabe, dass Prüfungsmaßstab für die 
Prospektkontrolle die Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit der Prospektangaben ist. Die 
gemäß Abs. 2 vorgesehene stichprobenweise Prüfungsmethode genügt jedoch nicht. Die Unterfer-
tigung des Prospektkontrollors begründet die unwiderlegliche Vermutung, dass der Unterfertigte 
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den Prospekt kontrolliert und für vollständig, kohärent und verständlich befunden hat. Legt der An-
tragsteller seinem Antrag gemäß § 8a bereits einen gemäß diesem Absatz kontrollierten Prospekt 
bei, verkürzt dies die Fristen gemäß § 8a um je drei Bankarbeitstage. Die FMA ist bei der Billigung 
gemäß § 8a berechtigt, sich auf die Prospektkontrolle der Prospektkontrollore gemäß diesem Ab-
satz zu verlassen und sie ihrem Billigungsbescheid zu Grunde zu legen, es sei denn, dass die FMA 
begründete Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektkontrolle oder an der Fach-
kunde oder der Sorgfalt der Prospektkontrollore hat oder solche Zweifel bei entsprechender Sorgfalt 
hätte haben müssen. Dies gilt in gleicher Weise für die Prospektkontrollen der von der FMA selbst 
beauftragten Prospektkontrollore, insbesondere, wenn dem Prospekt keine Kontrollerklärung eines 
Prospektkontrollors beigefügt worden ist. In keinem Fall sind Prospektkontrollore Organe der FMA 
im Sinne des Amtshaftungsgesetzes. 
 
(2b) Die FMA hat eine Liste von zur Prospektkontrolle geeigneten beeideten Wirtschaftsprüfern und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu führen, aus der der Prospektkontrollor, sofern er aus dieser 
Berufsgruppe stammen soll, ausgewählt zu werden hat. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
kann der FMA Vorschläge für geeignete Kandidaten für diese Liste erstatten. 
 
(2c) Bei Prospekten von Wertpapieren, die zum Handel an der Wiener Börse zugelassen werden 
sollen, verkürzt sich die Frist gemäß § 8a nur dann um drei Bankarbeitstage, wenn der Antragsteller 
seinem Antrag gemäß § 8a eine Stellungnahme der Wiener Börse AG mit einer Erklärung beilegt, 
dass jene den Prospekt kontrolliert und für vollständig, kohärent und verständlich befunden hat. Die 
FMA ist bei der Billigung gemäß § 8a berechtigt, sich auf die Stellungnahme der Wiener Börse AG 
gemäß diesem Absatz zu verlassen und sie ihrem Billigungsbescheid zu Grunde zu legen, es sei 
denn, dass die FMA begründete Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Stellungnahme 
oder an der Fachkunde oder der Sorgfalt der Wiener Börse AG hat oder solche Zweifel bei entspre-
chender Sorgfalt hätte haben müssen. Dies gilt in gleicher Weise für die von der FMA selbst beauf-
tragten Stellungnahmen der Wiener Börse AG, insbesondere, wenn dem Prospekt keine Stellung-
nahme der Wiener Börse AG beigefügt worden ist. In keinem Fall ist die Wiener Börse AG Organ 
der FMA im Sinne des Amtshaftungsgesetzes. 
 
(3) Wenn der Nominalwert der Gesamtemission oder der Verkaufspreis der Gesamtemission oder 
das gesamte Veranlagungskapital 730.000 Euro oder den entsprechenden Euro-Gegenwert in einer 
ausländischen Währung oder in einer Rechnungseinheit übersteigen, darf die Prospektkontrolle 
  1. durch einen Kontrollor nach Abs. 2 Z. 1 1. Fall nur erfolgen, wenn der Emittent 

  a) dem Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-
Delitzsch als Mitglied angehört oder 

  b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein oder mehrere Mitglieder des 
Fachverbandes gemäß lit. a insgesamt mit zumindest 25 % direkt oder indirekt 
beteiligt sind; 

  2. durch einen Kontrollor nach Abs. 2 Z. 1 2. Fall nur erfolgen, wenn der Emittent 
  a) dem Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Raiffeisen als 

Mitglied angehört oder 
  b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein oder mehrere Mitglieder des 

Fachverbandes gemäß lit. a insgesamt mit zumindest 25 % direkt oder indirekt 
beteiligt sind; 

  3, durch einen Kontrollor nach Abs. 2 Z. 2 nur erfolgen, wenn der Emittent 
  a) dem Fachverband der Sparkassen als Mitglied angehört oder 
  b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein oder mehrere Mitglieder des Fach-

verbandes gemäß lit. a insgesamt mit zumindest 25 % direkt oder indirekt beteiligt 
sind. 

§ 3 Abs. 3 gilt sinngemäß. 
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Wertpapiere und Veranlagungen desselben Emittenten, die innerhalb der letzten zwölf Monate Ge-
genstand eines öffentlichen Angebots waren, sind bei der Ermittlung des Gesamtbetrages einzube-
ziehen.  
 
(4) Bei den Prospektkontrolloren dürfen keine Ausschließungsgründe vorliegen. Als Ausschlie-
ßungsgründe gelten sinngemäß die in § 271 und § 271a HGB angeführten Tatbestände. 
 
(5) Die Prospektkontrolle durch ein Kredit- oder Finanzinstitut im Sinne des Abs. 2 Z. 4, bei dem 
ein Ausschließungsgrund im Sinne des Abs. 4 vorliegt, ist entgegen Abs. 4 zulässig, wenn der 
Prospekt auch von einem weiteren Kontrollor im Sinne des Abs. 2 Z. 1 bis 4, bei dem kein Aus-
schlussgrund vorliegt, kontrolliert wird. Bei Vorliegen eines Befangenheitsgrundes des Prospekt-
kontrollors im Sinne des § 271 und § 271a HGB gelten der Prospekt sowie dessen allfällige Ände-
rungen und Ergänzungen nur dann als kontrolliert, wenn auf diesen neben dem befangenen 
Prospektkontrollor auch ein unbefangener Kontrollor im Sinne des Abs. 2 Z. 1 bis 4 gefertigt hat. 
Für das kontrollierende Kredit- oder Finanzinstitut, bei dem ein Ausschließungsgrund vorliegt, gilt 
die Beweislastumkehr des § 11 Abs. 1; die in § 8 Abs. 3 geregelte Beschränkung für Kontrollore gilt 
nicht, falls diese als weitere Kontrollore im Sinne dieses Absatzes kontrollieren. 
 
(6) Ist der Prospektkontrollor ein Kreditinstitut, darf unbeschadet der Ausschließungsgründe ge-
mäß Abs. 4 der Emittent an ihr weder direkt noch indirekt Anteile, die den zehnten Teil des Nenn-
kapitals des Kreditinstituts erreichen oder übersteigen, besitzen. 
 
(7) Das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes kann demjenigen, der sich auf unrichtige oder 
unvollständige Prospektangaben beruft, nicht entgegengehalten werden. 
 
(8) Dem Antrag auf Billigung des Prospekts bei der FMA ist der mit den erforderlichen Unterferti-
gungen, gegebenenfalls einschließlich der Unterfertigung des Prospektkontrollors, versehene Pros-
pekt beizuschließen. Der Prospekt von Veranlagungen hingegen ist mit den erforderlichen Unterfer-
tigungen, einschließlich der Unterfertigung des Prospektkontrollors, vom Anbieter der Meldestelle 
so rechtzeitig zu übersenden, dass er ihr spätestens am Bankarbeitstage der Veröffentlichung vor-
liegt. 
 
 
Billigung des Prospekts 
 
§ 8a 
 
(1) Die FMA hat, sofern Österreich Herkunftsmitgliedstaat ist, als zuständige Verwaltungsbehörde 
des Herkunftsmitgliedstaats über Antrag des Emittenten oder Anbieters oder der Person, die eine 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, die Prospekte zu billigen, wenn diese 
vollständig, kohärent und verständlich sind und die sonst gemäß diesem Bundesgesetz geforderten 
Voraussetzungen erfüllen. Die FMA kann im Billigungsverfahren für die Beurteilung der Vollständig-
keit, Kohärenz und Verständlichkeit der Prospekte in § 8 Abs. 2 genannte Personen als Prospekt-
kontrollore oder sonst als Sachverständige beiziehen. In Verfahren über Anträge zur Billigung von 
Prospekten über Wertpapiere, die zum Handel an der Wiener Börse AG zugelassen werden sollen, 
kann die FMA vor der Billigung eine Stellungnahme der Wiener Börse AG im Sinne des § 8 Abs. 2c 
beischaffen, sofern eine solche dem Antrag nicht bereits beigeschlossen wurde. Für die Gebühren 
der Prospektkontrollore, Sachverständigen oder der Wiener Börse AG als Stellung nehmender 
Sachverständiger hat jedenfalls der Antragsteller aufzukommen. 
 
(2) Die FMA ist im Billigungsverfahren befugt: 
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  1. von Emittenten, Anbietern oder Personen, die eine Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragen, die Aufnahme zusätzlicher Angaben in den Prospekt zu 
verlangen, wenn der Anlegerschutz dies gebietet; 

  2. von Emittenten, Anbietern oder Personen, die eine Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragen, sowie von Personen, die diese kontrollieren oder von 
diesen kontrolliert werden, die Vorlage von Informationen und Unterlagen zu verlan-
gen; 

  3. von den Abschlussprüfern und Führungskräften des Emittenten, des Anbieters oder 
der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, so-
wie von den mit der Platzierung des öffentlichen Angebots oder der Zulassung zum 
Handel beauftragten Finanzintermediären die Vorlage von Informationen zu verlangen; 

  4. ein öffentliches Angebot oder eine Zulassung zum Handel für jeweils höchstens zehn 
aufeinander folgende Bankarbeitstage auszusetzen, wenn ein hinreichend begründe-
ter Verdacht besteht, dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder ge-
gen §§ 74 ff BörseG verstoßen wurde; 

  5. die Werbung für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende Bankarbeitstage zu 
untersagen oder auszusetzen, wenn hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, 
dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstoßen wurde; 

  6. ein öffentliches Angebot zu untersagen, wenn sie feststellt, dass gegen die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes verstoßen wurde, oder ein hinreichend begründeter 
Verdacht besteht, dass gegen es verstoßen würde; 

  7. den Handel an einem geregelten Markt für jeweils höchstens zehn aufeinander folgen-
de Bankarbeitstage auszusetzen oder von den betreffenden geregelten Märkten die 
Aussetzung des Handels zu verlangen, wenn hinreichende Gründe für die Annahme 
bestehen, dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 74 ff 
BörseG verstoßen wurde; 

  8. den Handel an einem geregelten Markt zu untersagen, wenn sie feststellt, dass gegen 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 74 ff BörseG verstoßen 
wurde; 

  9. den Umstand bekannt zu machen, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. 

 
(3) Die FMA teilt dem Emittenten, dem Anbieter bzw. der die Zulassung zum Handel an einem ge-
regelten Markt beantragenden Person innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach Vorlage des 
Prospekts durch Bescheid ihre Entscheidung hinsichtlich der Billigung des Prospekts mit. Ergeht 
innerhalb der in diesem Absatz und in Abs. 4 genannten Fristen kein Bescheid der FMA über den 
Prospekt, so gilt dies nicht als Billigung. 
 
(4) Die Frist gemäß Abs. 3 wird auf 20 Bankarbeitstage verlängert, wenn das öffentliche Angebot 
Wertpapiere eines Emittenten betrifft, dessen Wertpapiere noch nicht zum Handel an einem gere-
gelten Markt zugelassen sind und der zuvor keine Wertpapiere öffentlich angeboten hat. 
 
(5) Gelangt die FMA zu der hinreichend begründeten Auffassung, dass die ihr übermittelten Unter-
lagen unvollständig sind oder es ergänzender Informationen bedarf, so gelten die in den Abs. 3 und 
4 genannten Fristen erst ab dem Zeitpunkt, an dem der Emittent, der Anbieter bzw. die die Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person diese Informationen vorlegt. In 
dem in Abs. 3 genannten Fall hat die FMA dem Emittenten innerhalb von zehn Bankarbeitstagen ab 
dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags Mitteilung zu machen, falls die Unterlagen unvollständig 
sind. 
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(6) Die FMA kann die Billigung eines Prospekts der zuständigen Behörde eines anderen EWR-
Vertragsstaats übertragen, sofern die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde – ESMA 
(Verordnung (EU) Nr. 1095/2010) vorab darüber informiert wurde und die zuständige Behörde da-
mit einverstanden ist. Eine solche Übertragung ist dem Emittenten, dem Anbieter oder der die Zu-
lassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person innerhalb von drei Ar-
beitstagen ab dem Datum mitzuteilen, an dem die FMA ihre Entscheidung getroffen hat. Die FMA 
kann die Billigung eines Prospektes von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ei-
nes anderen EWR-Vertragsstaats übernehmen. Die Frist gemäß Abs. 3 läuft in diesem Fall ab dem 
Tag der Entscheidung der übertragenden zuständigen Behörde. Allfälliges Fehlverhalten der zu-
ständigen Behörde eines anderen EWR-Vertragsstaates ist der Republik Österreich als Rechtsträ-
ger nicht zuzurechnen. Art. 28 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 ist auf die Übertragung 
der Billigung des Prospekts gemäß diesem Absatz nicht anzuwenden. 
 
(7) Der mit der Billigung versehene Prospekt ist der Meldestelle vom Emittenten, dem Anbieter oder 
der die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person, so rechtzeitig zu 
übersenden, dass er ihr spätestens am Tage der Veröffentlichung vorliegt. Die FMA ihrerseits hat 
den Prospekt unverzüglich nach Billigung der ESMA zugänglich zu machen. Dies gilt auch für die 
Billigungen von Änderungen und Nachträgen. 
 
(8) Die FMA ist nach der Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt auch 
befugt, 
  1. zur Gewährleistung des Anlegerschutzes oder des reibungslosen Funktionierens des 

Marktes vom Emittenten die Bekanntgabe aller wesentlichen Informationen zu verlan-
gen, die die Bewertung der zum Handel an geregelten Märkten zugelassenen Wertpa-
piere beeinflussen können; 

  2. den Handel der Wertpapiere auszusetzen oder von dem betreffenden geregelten 
Markt die Aussetzung des Handels zu verlangen, wenn sie der Auffassung ist, dass 
der Handel angesichts der Lage des Emittenten den Anlegerinteressen abträglich wä-
re; 

  3. sicherzustellen, dass die Emittenten, deren Wertpapiere an geregelten Märkten ge-
handelt werden, die Verpflichtungen nach den Art. 102 und 103 der Richtlinie 
2001/34/EG einhalten und dass in allen EWR-Vertragsstaaten, in denen das öffentli-
che Angebot unterbreitet oder die Wertpapiere zum Handel zugelassen werden, alle 
Anleger die gleichen Informationen erhalten und alle Wertpapierinhaber, die sich in der 
gleichen Lage befinden, vom Emittenten gleich behandelt werden; 

  4. Inspektionen durchzuführen, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes und der Durchführungsmaßnahmen der Richtlinie 2003/71/EG zu überprüfen. 

 
(9) Die FMA hat die ESMA zur gleichen Zeit über die Billigung des Prospekts und aller Prospekt-
nachträge zu unterrichten, wie sie auch den Emittenten, den Anbieter oder die die Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt beantragende Person unterrichtet. Die FMA hat der ESMA au-
ßerdem zugleich eine Kopie des Prospekts und aller Prospektnachträge zu übermitteln. 
 
 
Gemeinschaftsweite Geltung gebilligter Prospekte 
 
§ 8b 
 
(1) Unbeschadet § 8c ist – sofern Österreich nicht der Herkunftsmitgliedstaat ist – für das öffentliche 
Angebot eines Wertpapiers oder dessen Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt der von 
der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats gebilligte Prospekt einschließlich etwaiger 
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erforderlicher Nachträge für ein öffentliches Angebot oder für die Zulassung zum Handel gültig, 
sofern die (der) FMA und die (der) ESMA gemäß Art. 18 der Richtlinie 2003/71/EG unterrichtet (no-
tifiziert) wurde. Die FMA führt für diesen Prospekt keine Billigungsverfahren durch. Dieser Prospekt 
gilt als im Sinne dieses Bundesgesetzes gebilligt. 
 
(2) Sind seit der Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten im Sinne des § 6 auf-
getreten, so kann die FMA – sofern sie davon Kenntnis hat – die zuständige Behörde des Her-
kunftsmitgliedstaats darauf aufmerksam machen, dass es eventuell neuer Angaben (eines Nach-
trages, der gemäß Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2003/71/EG zu billigen ist) bedarf. 
 
(3) Die FMA als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats übermittelt ihrerseits den zustän-
digen Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten und der ESMA innerhalb von drei Bankarbeitstagen 
nach einem entsprechenden Ersuchen des Emittenten oder der für die Erstellung des Prospekts 
verantwortlichen Person oder, falls das Ersuchen zusammen mit dem Prospekt vorgelegt wurde, 
innerhalb eines Bankarbeitstages nach Billigung des Prospekts eine Bescheinigung über die Billi-
gung, aus der hervorgeht, dass der Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG erstellt wurde, sowie 
eine Kopie dieses Prospekts. Dieser Notifizierung ist gegebenenfalls eine vom Emittenten oder der 
für die Erstellung des Prospekts verantwortlichen Person in Auftrag gegebene Übersetzung der 
Zusammenfassung beizufügen. Dasselbe Verfahren findet auf etwaige Nachträge zum Prospekt 
Anwendung. 
 
(4) Die etwaige Anwendung der Bestimmungen des § 7 Abs. 6 und 7 wird in der Bescheinigung 
erwähnt und begründet. 
 
 
Pflichtverletzungen durch Emittenten aus dem EWR 
 
§ 8c 
 
(1) Stellt die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats fest, dass vom Emittenten 
oder von den mit der Platzierung des öffentlichen Angebots beauftragten Finanzintermediären Un-
regelmäßigkeiten begangen worden sind oder dass der Emittent den Pflichten, die ihm aus der 
Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt erwachsen, nicht nachgekom-
men ist, so befasst sie die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats und die ESMA mit die-
sen Feststellungen. 
 
(2) Verstößt der Emittent oder der mit der Platzierung des öffentlichen Angebots beauftragte Fi-
nanzintermediär trotz der von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ergriffenen 
Maßnahmen oder weil sich diese als unzweckmäßig erweisen, weiterhin gegen die einschlägigen 
Rechts- oder Verwaltungsbestimmungen, ergreift die FMA als zuständige Behörde des Aufnahme-
mitgliedstaats nach vorheriger Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
und der ESMA alle für den Schutz der Anleger erforderlichen Maßnahmen und unterrichtet die 
Kommission und die ESMA so bald wie möglich davon. 
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Beschränkung der Emission von 
Schuldverschreibungen 
 
§ 9 
 
(1) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, wenn dies zur Abwehr schwerer Beeinträchti-
gungen der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes erforderlich ist, nach Anhörung der Oesterreichi-
schen Nationalbank durch Verordnung für die Dauer von längstens sechs Monaten zu bestimmen, 
dass 
  1. das erstmalige öffentliche Angebot von auf Geld lautenden Schuldverschreibungen 

oder von bestimmten Arten von Schuldverschreibungen nur mit seiner schriftlichen 
Bewilligung zulässig ist und/oder 

  2. vor dem erstmaligen öffentlichen Angebot von auf Geld lautenden Schuldverschrei-
bungen oder von bestimmten Arten von Schuldverschreibungen eine nach internatio-
nal anerkannten Kriterien vorgenommene Risikobeurteilung über den Emittenten und 
die Emission gemäß § 10 Abs. 1 zu veröffentlichen und der Meldestelle zu übermitteln 
ist. 

 
(2) Bewilligungen gemäß Abs. 1 Z. 1 sind nur zu erteilen, wenn dadurch die Funktionsfähigkeit 
des Kapitalmarktes nicht gefährdet wird. 
 
(3) Zur Durchführung einer Risikobeurteilung gemäß Abs. 1 Z. 2 sind nur Unternehmen geeignet, 
die eine mindestens zehnjährige anerkannte einschlägige Tätigkeit nachweisen können oder Kapi-
talgesellschaften, die über mindestens ein Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan verfügen, das 
eine mindestens zehnjährige anerkannte einschlägige Tätigkeit nachweisen kann. 
 
(4) Abs. 1 gilt nicht für die Oesterreichische Nationalbank. Die Oesterreichische Nationalbank hat 
dem Bundesminister für Finanzen Beobachtungen und Feststellungen auf dem Gebiete des Kapi-
talmarktwesens grundsätzlicher Natur oder besonderer Bedeutung mitzuteilen und auf Verlangen 
die dem Bundesminister für Finanzen erforderlich scheinenden sachlichen Aufklärungen zu geben 
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen sowie Gutachten zu erstatten. Ferner hat sie dem Bun-
desministerium für Finanzen den jederzeitigen automationsunterstützten Zugriff auf kapitalmarktre-
levante Daten, basierend auf 
  1. Meldungen gemäß diesem Bundesgesetz und auf Grund dieses Bundesgesetzes er-

lassener Verordnungen und 
  2. in aggregierter Form verarbeiteten Daten auf Grund von Meldungen nach dem Devi-

sengesetz, die für die Erfüllung der Aufgaben des Bundesministers für Finanzen nach 
Abs. 1 erforderlich sind, 

zu ermöglichen. 
 
 
Veröffentlichung des Prospekts 
 
§ 10 
 
(1) Ein Prospekt darf vor der Billigung durch die FMA nicht veröffentlicht werden. 
 
(2) Nach seiner Billigung ist der Prospekt durch den Emittenten, den Anbieter oder die die Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person so bald wie praktisch möglich 
zu veröffentlichen, auf jeden Fall aber spätestens einen Bankarbeitstag vor dem Beginn des öffent-
lichen Angebots bzw. einen Bankarbeitstag vor der Zulassung der betreffenden Wertpapiere zum 
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Handel. Zudem muss im Falle eines öffentlichen Erstangebots von Aktien einer Gattung, deren 
Aktien noch nicht zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, sondern zum ersten Mal 
zum Handel zugelassen werden sollen, der Prospekt mindestens sechs Bankarbeitstage vor dem 
Abschluss des Angebots veröffentlicht werden. 
 
(3) Der Prospekt gilt als im Sinne dieses Bundesgesetzes veröffentlicht, wenn er 
  1. im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder sonst in wenigstens einer Zeitung mit Verbrei-

tung im gesamten Bundesgebiet veröffentlicht wurde oder 
  2. dem Publikum in gedruckter Form kostenlos bei den zuständigen Stellen des Marktes, 

an dem die Wertpapiere zum Handel zugelassen werden sollen, oder beim Sitz des 
Emittenten oder bei den Finanzintermediären einschließlich der Zahlstellen, die die 
Wertpapiere platzieren oder verkaufen, zur Verfügung gestellt wurde oder 

  3. in elektronischer Form auf der Internet-Seite des Emittenten und gegebenenfalls auf 
der Internet-Seite der die Wertpapiere platzierenden oder verkaufenden Finanzinter-
mediäre einschließlich der Zahlstellen veröffentlicht wurde oder 

  4. in elektronischer Form auf der Internet-Seite des geregelten Marktes, für den die Zu-
lassung zum Handel beantragt wurde, veröffentlicht wurde oder 

  5. in elektronischer Form auf der Internet-Seite der FMA oder auf der Internet-Seite einer 
von dieser dazu gegen angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung veröffent-
licht wurde, wenn die FMA entschieden hat, diese Dienstleistung anzubieten. 

Der FMA ist – sofern Österreich Herkunftsmitgliedstaat ist – vorab anzuzeigen, wie veröffentlicht 
wird und wo der Prospekt erhältlich sein wird; die Kriterien für eine Veröffentlichung nach Z 1 kann 
die FMA durch Verordnung festlegen. 
 
(4) Der Emittent hat jedenfalls – sofern Österreich Herkunftsmitgliedstaat ist – eine Mitteilung ge-
mäß Abs. 3 Z 1 zu veröffentlichen, aus der hervorgeht, wie der Prospekt sonst gemäß Abs. 3 veröf-
fentlicht worden ist und wo er erhältlich ist. 
 
(5) Die FMA veröffentlicht auf ihrer Internet-Seite oder auf der Internet-Seite einer von ihr gegen 
angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung während eines Zeitraums von zwölf Monaten 
nach ihrem Ermessen entweder alle gebilligten Prospekte oder zumindest die Liste der Prospekte, 
die gemäß § 8a gebilligt wurden, gegebenenfalls einschließlich einer elektronischen Verknüpfung 
(Hyperlink) zu dem auf der Internet-Seite des Emittenten oder des geregelten Marktes veröffentlich-
ten Prospekt. 
 
(6) Für den Fall, dass der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt wird und/oder Angaben 
in Form eines Verweises enthält, können die den Prospekt bildenden Dokumente und Angaben 
getrennt veröffentlicht und in Umlauf gebracht werden, wenn sie dem Publikum gemäß den Be-
stimmungen des Abs. 3 kostenlos zur Verfügung gestellt werden. In jedem Einzeldokument ist an-
zugeben, wo die anderen Einzeldokumente erhältlich sind, die zusammen mit diesem den vollstän-
digen Prospekt bilden. 
 
(7) Der Wortlaut und die Aufmachung des Prospekts und/oder der Nachträge zum Prospekt, die 
veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit mit der ursprüng-
lichen Fassung identisch sein, die von FMA gebilligt wurde. 
 
(8) Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so muss dem Anleger jedoch vom Emit-
tenten, vom Anbieter, von der die Zulassung zum Handel beantragenden Person oder von den Fi-
nanzintermediären, die die Wertpapiere platzieren oder verkaufen, auf Verlangen eine Papierversi-
on kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
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(9) Die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats hat auf ihrer Internet-Seite eine 
Liste der ihr gemäß § 8b übermittelten Bescheinigungen über die Billigung von Prospekten und 
allen Prospektnachträgen, gegebenenfalls einschließlich einer elektronischen Verknüpfung (Hyper-
link) zu diesen auf der Website der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, des Emitten-
ten oder des geregelten Markts veröffentlichten Dokumenten zu veröffentlichen. Die veröffentlichte 
Liste ist stets auf aktuellem Stand gehalten zu halten, und jeder Eintrag hat mindestens zwölf Mo-
nate lang auf den Websites erhältlich zu sein. 
 
 
Prospekthaftung 
 
§ 11 
 
(1) Jedem Anleger haften für den Schaden, der ihm im Vertrauen auf die Prospektangaben oder 
die sonstigen nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Angaben (§ 6) die für die Beurteilung der 
Wertpapiere oder Veranlagungen erheblich sind, entstanden ist, 
  1. der Emittent für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden seiner Leute oder 

sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Prospekterstellung herangezogen wurde, er-
folgte unrichtige oder unvollständige Angaben, 

  2. der Prospektkontrollor für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden seiner 
Leute oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Prospektkontrolle herangezogen 
wurde, erfolgte unrichtige oder unvollständige Kontrollen,  

 2a. der Prospektkontrollor von Prospekten für Veranlagungen jedoch nur für durch eige-
nes grobes Verschulden oder grobes Verschulden seiner Leute oder sonstiger Perso-
nen, deren Tätigkeit zur Prospektkontrolle herangezogen wurde, erfolgte unrichtige 
oder unvollständige Kontrollen, 

 2b. bei Prospekten von Wertpapieren, die zum Handel an der Wiener Börse zugelassen 
wurden, die Wiener Börse AG, jedoch nur für durch eigenes Verschulden oder Ver-
schulden ihrer Leute oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zu Stellungnahmen 
gemäß § 8 herangezogen wurde, erfolgte unrichtige oder unvollständige Stellungnah-
men gemäß § 8 Abs. 2c, 

  3. derjenige, der im eigenen oder im fremden Namen die Vertragserklärung des Anlegers 
entgegengenommen hat und der Vermittler des Vertrages, sofern die in Anspruch ge-
nommene Person den Handel oder die Vermittlung von Wertpapieren oder Veranla-
gungen gewerbsmäßig betreibt und sie oder ihre Leute die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der Angaben im Sinne der Z. 1 oder der Kontrolle gekannt haben oder in-
folge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt haben, und 

  4. der Abschlussprüfer, der in Kenntnis der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der An-
gaben im Sinne der Z. 1 und in Kenntnis, dass der von ihm bestätigte Jahresabschluss 
eine Unterlage für die Prospektkontrolle darstellt, einen Jahresabschluss mit einem 
Bestätigungsvermerk versehen hat. 

Bei Vorliegen eines Ausschließungsgrundes beim Prospektkontrollor braucht der Anleger das Vor-
liegen des in den Z. 1 oder 2 genannten Verschuldens nicht zu beweisen. Die Haftung nach Z. 3 
besteht nur gegenüber jenem Anleger, dessen Vertragserklärung ein Haftungspflichtiger entgegen-
genommen oder dessen Erwerb von Wertpapieren oder Veranlagungen er vermittelt hat. 
Für die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung wird dann gehaftet, wenn sie – zu-
sammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen – irreführend, unrichtig oder widersprüch-
lich ist. Die Personen gemäß Z 1 und 2 sowie ein allfälliger Garantiegeber sind im Prospekt eindeu-
tig unter Angabe ihres Namens und ihrer Stellung – bei juristischen Personen ihres Namens und 
ihres Sitzes – zu nennen; der Prospekt hat darüber hinaus auch den Wortlaut der jeweiligen den in 
§ 8 genannten Personen zugeordneten Erklärungen zu enthalten, außerdem beim allfälligen Garan-
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tiegeber, dass seines Wissens die Angaben in dem Prospekt richtig sind und darin keine Tatsachen 
verschwiegen werden, die die Aussage des Prospekts verändern können. 
 
(2) Bei Wertpapieren oder Veranlagungen ausländischer Emittenten trifft die Haftpflicht gemäß 
Abs. 1 Z. 1 auch denjenigen, der das prospektpflichtige Angebot im Inland gestellt hat. 
 
(3) Trifft die Haftpflicht mehrere, so haften sie zur ungeteilten Hand. Ihre Haftung wird nicht da-
durch gemindert, dass auch andere für den Ersatz desselben Schadens haften. 
 
(4) Die Haftpflicht kann im Voraus zum Nachteil von Anlegern weder ausgeschlossen noch be-
schränkt werden. 
 
(5) Ersatzansprüche können nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass infolge unrichtiger 
oder unvollständiger Prospektangaben die im Prospekt beschriebenen Wertpapiere oder Veranla-
gungen nicht erworben wurden. 
 
(6) Die Höhe der Haftpflicht gegenüber jedem einzelnen Anleger ist, sofern das schädigende Ver-
halten nicht auf Vorsatz beruhte, begrenzt durch den von ihm bezahlten Erwerbspreis, zuzüglich 
Spesen und Zinsen ab Zahlung des Erwerbspreises. Bei unentgeltlichem Erwerb ist der letzte be-
zahlte Erwerbspreis zuzüglich Spesen und Zinsen ab Zahlung des Erwerbspreises maßgeblich. 
 
(7) Ansprüche der Anleger nach diesem Bundesgesetz müssen bei sonstigem Ausschlusse bin-
nen zehn Jahren nach Beendigung des prospektpflichtigen Angebotes gerichtlich geltend gemacht 
werden. 
 
(8) Schadenersatzansprüche aus der Verletzung anderer gesetzlicher Vorschriften oder aus der 
Verletzung von Verträgen bleiben hievon unberührt. 
 
 
Meldestelle 
 
§ 12 
 
(1) Die Meldestelle nach diesem Bundesgesetz ist die Oesterreichische Kontrollbank Aktienge-
sellschaft. Sie hat die eingelangten Prospekte und sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz 
auf das Vorhandensein der erforderlichen Mindestunterfertigungen (Emittent, Prospektkontrollor) 
zuzüglich der Beifügungen im Sinne des § 8 oder § 14 Z. 2 und der Billigung durch die FMA zu 
prüfen und aufzubewahren. Führt die FMA gemäß § 8b Abs. 1 kein Billigungsverfahren durch, ü-
bermittelt sie der Meldestelle eine Bestätigung der Notifizierung des Prospekts; in diesem Fall ent-
fällt die Prüfung der Meldestelle auf das Vorhandensein der Mindestunterfertigungen; die Meldestel-
le darf die eingelangten Prospekte und sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz frühestens 
15 Jahre nach der Hinterlegung bei der Meldestelle vernichten. Die Meldestelle ist berechtigt, für 
ihre Tätigkeit den Meldepflichtigen eine angemessene Vergütung zu verrechnen. 
 
(2) Die Meldestelle ist verpflichtet, binnen drei Werktagen Anfragen darüber zu beantworten, ob 
für Wertpapiere oder Veranlagungen, die Gegenstand der Anfrage sind, ein Prospekt oder sonstige 
Angaben nach diesem Bundesgesetz veröffentlicht und der Meldestelle übermittelt wurden und ob 
der Prospekt oder die sonstigen Angaben nach diesem Bundesgesetz die nach diesem Bundesge-
setz erforderlichen Unterfertigungen und die Billigung oder Notifizierungsbestätigung der FMA auf-
weisen. Gleichzeitig sind über Anfrage Publikationsorgan, Datum der Veröffentlichung und Abhol-
stelle und ein allfälliger Versicherer des Prospektkontrollors anzugeben. Zu diesem Zweck hat der 
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Anbieter die Meldestelle, sofern sich dies aus dem eingelangten Prospekt oder aus den eingelang-
ten Angaben über die Änderungen oder Ergänzungen nicht ohnehin ergibt, über Publikationsorgan, 
Datum der Veröffentlichung und Abholstellen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Über Verlangen 
hat die Meldestelle Abschriften des Prospektes oder der sonstigen Angaben an Interessenten ge-
gen Kostenersatz zu übermitteln. 
 
(3) Die Meldestelle hat ferner 
  1. aus den Prospekten die Angaben über die Wertpapiere, die Veranlagungen und die 

Emittenten statistisch und automationsunterstützt auszuwerten, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist; 

  2. das Bundesministerium für Finanzen, die FMA und die Oesterreichische Nationalbank 
regelmäßig über die wahrgenommenen Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt sowie 
unverzüglich aus besonderem Anlass zu unterrichten; 

  3. der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank den jederzeitigen automationsunter-
stützten Zugriff auf Daten basierend auf Meldungen gemäß diesem Bundesgesetz und 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassener Verordnungen zu ermöglichen. 

 
 
Emissionskalender 
 
§ 13 
 
(1) Wer Wertpapiere oder Veranlagungen erstmals anzubieten beabsichtigt, hat die Meldestelle 
ehestmöglich über den Emittenten, den voraussichtlichen Zeitpunkt der Emission, das Gesamtvo-
lumen, die Stückelung, die Laufzeit und, im Falle öffentlicher Angebote die sonstigen Konditionen, 
sowie gegebenenfalls über jene Umstände, die gemäß § 3 eine Ausnahme von der Prospektpflicht 
begründen, in Kenntnis zu setzen; einzelne Angaben, die erst kurz vor der Zeichnungsfrist festge-
legt werden können, dürfen nachgereicht werden. Bei den Angaben über die für die Ausnahme von 
der Prospektpflicht maßgeblichen Umstände ist der entsprechende Ausnahmetatbestand nach § 3 
oder anderen bundesgesetzlichen Bestimmungen ausdrücklich anzugeben. Der Anbieter hat wei-
ters zum Zwecke der eindeutigen Identifikation der zu meldenden Emission im Falle von Wertpapie-
ren oder verbrieften Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 die von der Oesterreichischen Kontroll-
bank Aktiengesellschaft (inländische ISIN Vergabestelle) oder einer ausländischen ISIN Vergabe-
stelle vergebene ISIN oder eine gleichwertige Identifikation bekannt zu geben. 
 
(2) Die Meldepflicht nach Abs. 1 gilt nicht für Wertpapiere oder Veranlagungen nach § 3 Abs. 1 
Z. 4 bis 6, 10, 12 und 13. 
 
(3) Die Meldestelle hat die gemäß Abs. 1 erhaltenen Meldungen monatlich in Form einer Vor-
schau anonymisiert zu veröffentlichen. Die Meldestelle hat das Veröffentlichungsorgan und jede 
Änderung desselben im Amtsblatt zur Wiener Zeitung bekannt zu geben. Sie hat Anfragen von E-
mittenten über geplante Emissionsvorhaben anonymisiert zu beantworten. 
 
(4) Wenn die Meldestelle aus den gemäß Abs. 1 erhaltenen Meldungen begründete Zweifel daran 
hat, dass entgegen den gemäß Abs. 1 übermittelten Angaben über einen Ausnahmetatbestand von 
der Prospektpflicht bei einer Emission ein solcher Ausnahmetatbestand gegeben ist, so hat sie den 
Anbieter auf diesen Umstand hinzuweisen. Hat die Meldestelle aus den gemäß Abs. 1 erhaltenen 
Meldungen den begründeten Verdacht einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung gemäß 
§ 15 Abs. 1 Z. 1 dadurch, dass ein öffentliches Angebot ohne den gemäß § 2 erforderlichen Pros-
pekt erfolgt ist, so hat sie hierüber unverzüglich die FMA in Kenntnis zu setzen. 
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(5) Schadenersatzansprüche können aus dem Umstand, dass Mitteilungen an die FMA gemäß 
Abs. 4 fahrlässig zu Unrecht erfolgt sind oder unterlassen wurden, nicht erhoben werden. 
 
 
Sonderbestimmungen für Veranlagungen 
in Immobilien 
 
§ 14 
 
Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien liegen vor, wenn Veranlagungen von Emittenten aus-
gegeben werden, die mit dem investierten Kapital direkt oder indirekt nach Zweck oder tatsächlicher 
Übung überwiegend Erträge aus der Überlassung oder Übertragung von Immobilien an Dritte er-
wirtschaften. Für solche Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien gelten die nachstehenden 
Bestimmungen zusätzlich  
  1. Der Prospekt (§ 7) ist um die im Schema D enthaltenen Angaben zu ergänzen; 
  2. die Prospektkontrolle hat durch einen Kontrollor gemäß § 8 Abs. 2 Z. 3 oder 4 zu er-

folgen; § 8 Abs. 2 letzter Satz ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass hinsichtlich des 
Versicherungsvertrages die Deckungssumme pro einjähriger Versicherungsperiode 
mindestens 18,2 Millionen Euro zu betragen hat; 

  3. dem Anleger ist der Erwerb der Veranlagung, bei Vertragsabschluss in schriftlicher 
Form zu bestätigen; die Bestätigung hat die wesentlichen Merkmale der Veranlagung, 
insbesondere deren Gegenwert und die Rechtsstellung des Anlegers sowie das Publi-
kationsorgan und das Datum der Veröffentlichung des Prospekts sowie allfälliger sons-
tiger Angaben nach diesem Bundesgesetz zu enthalten; die Bestätigung ist vom Emit-
tenten auszustellen; ist der Emittent Ausländer, ist sie vom Anbieter auszustellen; sind 
Emittent und Anbieter Ausländer, ist sie vom Vermittler auszustellen; 

  4. der Emittent hat für jede Veranlagungsgemeinschaft jährlich einen Rechenschaftsbe-
richt gemäß Anlage E zu erstellen; innerhalb jeder Veranlagungsgemeinschaft in Im-
mobilien hat die Methode der Wertermittlung der Immobilien gleich zu sein; der Re-
chenschaftsbericht ist von einem Abschlussprüfer unter sinngemäßer Anwendung der 
§§ 268 bis 276 HGB auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen; sind nach dem 
abschließenden Ergebnis der Prüfung keine Einwendungen zu erheben, so hat der 
Prüfer dies durch folgenden Vermerk zu bestätigen: „Die Buchführung und der Re-
chenschaftsbericht entsprechen nach meiner/unserer pflichtgemäßen Prüfung den ge-
setzlichen Vorschriften. Die Bewertung der Immobilien entspricht den im Prospekt und 
im Rechenschaftsbericht angegebenen Grundsätzen. Der Rechenschaftsbericht ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein möglichst 
getreues Bild der Lage der Veranlagungsgemeinschaft.“; 

  5. der Emittent hat den geprüften Rechenschaftsbericht mit dem Bestätigungsvermerk 
innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres, in Ermangelung 
eines solchen bis zum 30. Juni eines jeden Jahres, nach den Vorschriften über die 
Veröffentlichung des Prospektes nach § 10 zu veröffentlichen; 

  6. der Prüfer des Rechenschaftsberichts haftet den Anlegern im Sinne des § 275 HGB. 
 
 
Strafbestimmungen 
 
§ 15 
 
(1) Wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder Veranlagun-
gen, das nach diesem Bundesgesetz prospektpflichtig ist, 
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  1. Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet, ohne dass zeitgerecht ein gebilligter Pros-
pekt oder die gebilligten nach § 6 vorgeschriebenen ändernden oder ergänzenden An-
gaben veröffentlicht wurden, oder 

  2. in einem veröffentlichten Prospekt oder einer veröffentlichten ändernden oder ergän-
zenden Angabe nach § 6 hinsichtlich der für die Entscheidung über den Erwerb erheb-
lichen Umstände gemäß § 7 unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige 
Tatsachen verschweigt oder 

  3. entgegen den Bestimmungen des § 14 keinen Rechenschaftsbericht veröffentlicht 
oder 

  4. in einem gemäß § 14 veröffentlichten Rechenschaftsbericht über erhebliche Verhält-
nisse im Sinne des § 7 unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige Tatsa-
chen verschweigt, 

ist, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
(2) Nach Abs. 1 Z. 1 und 2 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor die für den Erwerb erforderli-
che Leistung erbracht worden ist, den Erwerb der Wertpapiere oder der Veranlagungen verhindert. 
Der Täter ist auch dann nicht zu bestrafen, wenn die Leistung ohne sein Zutun nicht erbracht wird, 
er sich jedoch in Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich darum bemüht, sie zu verhindern. 
 
(3) Die Strafbarkeit nach Abs. 1 wird unter den Voraussetzungen des § 167 StGB durch tätige 
Reue aufgehoben, sofern sich die Schadensgutmachung auf die gesamte für den Erwerb erforderli-
che Leistung einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten bezieht. 
 
 
§ 16 
 
Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
50 000 Euro zu bestrafen, wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von Wertpapie-
ren oder Veranlagungen, das nach diesem Bundesgesetz prospektpflichtig ist, 
  1. Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet oder gewerbsmäßig vermittelt, wenn der 

Prospekt oder die nach den § 6 ändernden oder ergänzenden Angaben oder deren 
Veröffentlichung den Vorschriften dieses Bundesgesetzes widerspricht oder als Emit-
tent einen Rechenschaftsbericht diesem Bundesgesetz widersprechend erstellt oder 
veröffentlicht oder 

  2. als Prospektkontrollor oder als Emittent in einem Prospekt oder in einer nach § 6 er-
gänzenden oder ändernden Angabe oder als Emittent oder als Abschlussprüfer in ei-
nem Rechenschaftsbericht falsche Angaben macht gemäß § 8 Abs. 2 oder 5 oder § 14 
Z. 2 einen Prospekt unterfertigt, ohne die jeweils vorgeschriebene Versicherung abzu-
schließen oder 

  3. entgegen der Vorschrift des § 4 wirbt oder 
  4. als Anbieter für Schuldverschreibungen, für die ein Rating nach § 9 zu veröffentlichen 

ist, kein Rating veröffentlicht oder es nicht rechtzeitig der Meldestelle übermittelt oder 
  5. als Anbieter nicht gemäß § 12 oder als Meldepflichtiger nicht gemäß § 13 und zwar 

auch dann, wenn kein öffentliches Angebot gegeben ist oder sonst, ohne dass die 
Prospektpflicht gegeben ist die Meldestelle in Kenntnis setzt oder 

  6. als Anbieter nicht rechtzeitig den Prospekt oder die nach § 6 ändernden oder ergän-
zenden Angaben nach diesem Bundesgesetz der Meldestelle übersendet oder 

  7. Schuldverschreibungen ohne eine nach § 9 Abs. 1 Z. 1 erforderliche Bewilligung des 
Bundesministers für Finanzen anbietet oder 
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  8. trotz Vorliegens eines Ausschließungsgrundes einen Prospekt oder eine nach § 6 än-
dernde oder ergänzende Angabe als Prospektkontrollor (außer im Falle der gleichzei-
tigen Unterfertigung durch einen unbefangenen Kontrollor) unterfertigt oder einen Re-
chenschaftsbericht als Abschlussprüfer prüft oder eine derartige Prüfung oder Kontrol-
le durch einen Prüfer oder Kontrollor veranlasst, bei dem ein Ausschließungsgrund 
vorliegt oder Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet, ohne dass der Meldestelle 
zeitgerecht die entsprechende Versicherung oder die erfolgte Prämienzahlung bekannt 
gegeben wurde oder 

  9. Anordnungen der FMA nach § 8a Abs. 2 Z 4 bis 8 oder § 8a Abs. 8 Z 1 bis 3 zuwider 
handelt oder nicht unverzüglich gemäß § 6 Abs. 4 den Kontrollvermerk des Prospekt-
kontrollors an die Meldestelle übermittelt oder die Anzeige an die FMA gemäß § 10 
Abs. 3 unterlässt oder die Veröffentlichung der Mitteilung gemäß § 10 Abs. 4 unter-
lässt oder entgegen Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 wirbt oder veröffent-
licht. 

 
 
§ 16a 
 
(1) Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen Verstößen gegen Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes oder des Börsegesetzes gesetzt wurden, nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 
beauskunften oder öffentlich bekannt geben. 
  1. Im Falle einer Amtshandlung in einem laufenden Verfahren hat die FMA die Nennung 

der Namen der betroffenen Beteiligten zu unterlassen, es sei denn, diese sind bereits 
öffentlich bekannt oder es besteht ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an 
der Kenntnis dieser Namen. 

  2. Im Falle der Verhängung einer Sanktion kann die FMA die Namen der Personen oder 
Unternehmen, gegen die die Sanktion verhängt wurde, die Namen der Unternehmen, 
für die Personen verantwortlich sind, gegen die eine Sanktion verhängt wurde, sowie 
die verhängte Sanktion beauskunften oder veröffentlichen. Als Sanktionen im Sinne 
dieser Bestimmung gelten alle von der FMA nach Abschluss eines Verfahrens mit Be-
scheid gesetzten Rechtsakte. 

  3. Die FMA hat von der Erteilung einer Auskunft über Amtshandlungen oder einer dies-
bezüglichen Veröffentlichung abzusehen, wenn 

  a) die Erteilung der Auskunft oder die Veröffentlichung die Stabilität der Finanz-
märkte ernsthaft gefährden würde, oder 

  b) die Erteilung der Auskunft oder die Veröffentlichung zu einem unverhältnismä-
ßigen Schaden bei einem von der Auskunft oder der Veröffentlichung betrof-
fenen Beteiligten führen würde, oder 

  c) durch die Erteilung der Auskunft die Durchführung eines Verfahrens oder 
Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen, vereitelt, erschwert, verzö-
gert oder gefährdet werden könnten. 

 
 
§ 16b 
 
(1) Alle Personen, die für die FMA tätig sind oder waren, einschließlich der Meldestelle, sind an das 
Amtsgeheimnis gebunden. Die unter das Amtsgeheimnis fallenden Informationen dürfen nicht an 
andere Personen oder Behörden weitergegeben werden, es sei denn auf Grund gesetzlicher Be-
stimmungen. 
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(2) Abs. 1 hindert die FMA und die zuständigen Behörden der anderen EWR-Vertragsstaaten nicht 
daran, vertrauliche Informationen auszutauschen oder vertrauliche Informationen an die ESMA oder 
den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) weiterzuleiten, vorbehaltlich der in der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 oder der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht 
der Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken vorgesehenen Einschränkungen in Bezug auf unternehmensbezogene Informationen 
und Auswirkungen auf Drittländer. Die auf diesem Wege zwischen der FMA, den zuständigen Be-
hörden der anderen EWR-Vertragsstaaten und der ESMA oder dem ESRB ausgetauschten Infor-
mationen fallen unter das Berufsgeheimnis, an das die Personen gebunden sind, die bei den zu-
ständigen Behörden, die diese Informationen erhalten, tätig sind oder waren. 
 
(3) Nach anderen Bundesgesetzen bestehende Vorschriften über das Berufsgeheimnis bleiben von 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 
 
 
Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden anderer EWR-Vertragsstaaten 
 
§ 16c 
 
(1) Die FMA arbeitet mit den zuständigen Billigungsbehörden der anderen EWR-Vertragsstaaten 
zusammen, wann immer dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Ausübung ihrer Befugnis-
se erforderlich ist. Die FMA leistet den zuständigen Billigungsbehörden anderer EWR-
Vertragsstaaten Amtshilfe und nimmt ihrerseits Amtshilfe von diesen in Anspruch. Informations-
übermittlung und Zusammenarbeit finden insbesondere dann statt, wenn für einen Emittenten mehr 
als eine Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zuständig ist, weil er verschiedene Gattungen von 
Wertpapieren ausgibt, oder wenn die Billigung eines Prospekts gemäß § 8a Abs. 6 an die zuständi-
ge Billigungsbehörde eines anderen EWR-Vertragsstaats übertragen wurde. Sie arbeiten auch eng 
zusammen, wenn die Aussetzung oder das Verbot des Handels von Wertpapieren verlangt wird, die 
in mehreren EWR-Vertragsstaaten gehandelt werden, um einheitliche Wettbewerbsbedingungen 
zwischen den verschiedenen Handelsplätzen sicherzustellen und den Anlegerschutz zu gewährleis-
ten. Die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats kann gegebenenfalls die zu-
ständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ab dem Stadium, in dem der Fall untersucht wird, um 
Amtshilfe ersuchen, insbesondere wenn es sich um neue oder seltene Gattungen von Wertpapieren 
handelt. Die FMA als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats kann die zuständige Behör-
de des Aufnahmemitgliedstaats um Informationen zu allen Aspekten des betreffenden Marktes er-
suchen. Unbeschadet § 8a kann die FMA die Betreiber von geregelten Märkten je nach Notwendig-
keit konsultieren, insbesondere wenn sie über die Aussetzung des Handels entscheidet oder einen 
geregelten Markt auffordert, den Handel auszusetzen oder zu verbieten. 
(2) Die FMA kann die ESMA mit Fällen befassen, in denen ein Ersuchen um Zusammenarbeit, ins-
besondere um Informationsaustausch, zurückgewiesen wurde oder innerhalb einer angemessenen 
Frist zu keiner Reaktion geführt hat. 
 
 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 17 
 
(1) Für nach diesem Bundesgesetz prospektpflichtige Angebote, die nach dem 30. September 
1991 erfolgt sind und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch aufrecht sind, 
ist ein Prospekt, solange das Angebot aufrecht ist, spätestens aber binnen sechs Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu veröffentlichen. 
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(2) Abs. 1 gilt nicht für öffentlich angebotene Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bereits an der Wiener Börse zum Amtlichen Handel zugelassen sind. 
 
(3) Für Veranlagungen in Immobilien gemäß § 14, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
öffentlich angeboten worden sind, sind Rechenschaftsberichte erstmals binnen sechs Monaten 
nach Abschluss des ersten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes endenden Geschäftsjahres, 
in Ermangelung eines Geschäftsjahres bis zum 30. Juni 1993 zu veröffentlichen. 
 
 
§ 17a 
 
Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form ange-
führt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf 
bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
 
 
§ 17b 
 
(1) Emittenten mit Sitz in einem Drittstaat, deren Wertpapiere bereits zum Handel an einem gere-
gelten Markt im Inland zugelassen sind, können die FMA als für sie zuständige Behörde wählen, 
sofern diese bei der Zulassung gemäß § 1 Abs. 1 Z 12c in Betracht gekommen wäre, und diese 
Entscheidung der FMA bis zum 31. Dezember 2005 mitteilen. 
 
(2) Schuldverschreibungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 KMG in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 80/2003 dürfen in Österreich bis zum 31. Dezember 2008 angeboten werden, ohne 
dass gemäß § 2 ein Prospekt zu erstellen ist. 
 
(3) Bei gemäß § 2 KMG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2003 prospektpflichtige 
Angeboten, die vor dem 10. August 2005 begonnen haben und vor dem 10. November 2005 abge-
schlossen wurden, genügt abweichend von § 2 KMG in der Fassung dieses Bundesgesetzes die 
Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes in der Fassung 
BGBl. I Nr. 80/2003 errichteten und kontrollierten Prospekts. § 8b Abs. 3 kommt für solcherart er-
richtete Prospekte nicht zur Anwendung. 
 
(4) § 102 Abs. 5 des Bankwesengesetzes, BGBl. 532/1993, ist nicht mehr anzuwenden. 
 
(5) § 73d Abs. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fassung BGBl. 769/1992 ist nicht mehr 
anzuwenden. 
 
 
§ 17c 
 
Für die Vollstreckung eines Bescheids nach diesem Bundesgesetz tritt an die Stelle eines in § 5 
Abs. 3 VVG angeführten niedrigeren Betrages der Betrag von 35 000 Euro. 
 
 
§ 17d 
 
Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 16 gilt an Stelle der Verjährungsfrist des § 31 VStG von 
sechs Monaten eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
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§ 17e 
 
Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden. 
 
 
§ 18 
 
(1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Wertpapier-Emissionsgesetz, 
BGBl. Nr. 65/1979, außer Kraft. 
 
(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf das Wertpapier-Emissionsgesetz verwiesen wird, tritt 
an dessen Stelle die entsprechende Bestimmung dieses Bundesgesetzes. 
 
(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
 
 
Inkrafttreten 
 
§ 19 
 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 
 
(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kundma-
chung folgenden Tag an erlassen werden. 
 
(3) §§ 3 Abs. 1, 7 und 12 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 532/1993 
treten mit dem 1. Jänner 1994 in Kraft. 
 
(4) § 8 Abs. 2 bis 5, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 2, § 14 Z. 2 und § 16 Z. 2 und 8 sowie die Anlagen A, 
B und C in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 210/1994 treten mit dem 1. März 1994 in 
Kraft. 
 
(5) § 3 Abs. 1 Z. 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/1998 tritt mit der Teilnah-
me Österreichs an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ohne Ausnahme-
regelung im Sinne des Artikels 109k des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(EG-Vertrag) in Kraft. 
 
(6) § 13 Abs. 1, 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/1999 treten mit 1. Mai 
1999 in Kraft. 
 
(7) § 3 Abs. 1 Z. 13, § 7 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Z. 3 und 4 und Abs. 2 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 2/2001 treten am 1. Jänner 2001 in Kraft. 
 
(8) § 3 Abs. 1 Z. 9 und 10, § 8 Abs. 2 Z. 4 lit. a und b, § 8 Abs. 3, § 14 Z. 2 und § 16 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2001 treten am 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
(9) Die §§ 6 Abs. 4 und 7 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 
treten am 1. August 2001 in Kraft. 
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(10) § 3 Abs. 1 Z. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2003 tritt mit 1. September 
2003 in Kraft. 
 
(11) § 1 Abs. 1 bis 4, § 2, § 3 Abs. 1 bis 4, § 4, § 6, § 6a, § 7, § 7a, § 7b, § 7c, § 8 Abs. 2, 2a, 2b, 3, 
4, 5 und 8, § 8a, § 8b, § 8c, § 10, § 11 Abs. 1, § 11 Abs. 7, § 12 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 1, 2, 4 und 
5, § 14, § 15 Abs. 1, § 16, § 16a, § 16b, § 16c, § 17a, § 17b, § 17c, § 17d und § 17e in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2005 treten mit 10. August 2005 in Kraft. § 3 Abs. 5, § 12 
Abs. 4 und 5 und die Anlagen A und B treten mit Ablauf des 9. August 2005 außer Kraft. 
 
(12) § 1 Abs. 1 Z. 4 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 treten mit 
1. November 2007 in Kraft. 
 
(13) § 10 Abs. 3 und Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 69/2008 treten mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
(14) Die § 8a Abs. 6, 7 und 9, § 8b Abs. 1 und 3, § 8c, § 10 Abs. 9, § 16b Abs. 2 und § 16c Abs. 1 
und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 145/2011, treten mit 31. Dezember 2011 in 
Kraft. 
 
 
Vollzugsklausel 
 
§ 20 
 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
  1. Hinsichtlich der §§ 5, 11 und 15 der Bundesminister für Justiz; 
  2. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Finanzen. 
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Die Anlagen A und B sind entfallen. 
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          Anlage C 
 

Schema C 
 

SCHEMA FÜR DEN PROSPEKT FÜR JENE 
VERANLAGUNGEN UND WERTPAPIERE, AUF DIE 

DIE SCHEMATA A UND B NICHT ANWENDBAR SIND 
(Soweit das Schema für Wertpapiere heranzuziehen ist, 

ist der darin verwendete Begriff der Veranlagung 
sinngemäß durch den Begriff des Wertpapieres zu ersetzen.) 

 
 
Kapitel 1 
 
Angaben über jene, welche gemäß den 
§§ 8 und 11 haften 
(Name, Stellung) 
 
 
Kapitel 2 
 
Angaben über die Veranlagung 
 
 1. Die Veranlagungsbedingungen, insbesondere die Ausstattung der Veranlagung, 
 2. die Zahl-, Einreichungs- und Hinterlegungsstellen, 
 3. Übersicht über die allenfalls bisher ausgegebenen Vermögensrechte, 
 4. Rechtsform der Veranlagung (Anteils-, Gläubigerrecht oder Mischform), Gesamtbetrag, 

Stückelung sowie Zweck des Angebotes, 
 5. Art der Veranlagung (offene oder geschlossene Form), 
 6. Art und Anzahl sonstiger Veranlagungsgemeinschaften des Emittenten oder sonstiger Ver-

anlagungsgemeinschaften, die auf die Veranlagung von Einfluss sein können, 
 7. Angabe der Börsen, an denen die Veranlagung, die Gegenstand des öffentlichen Angebo-

tes ist, und sonstige Wertpapiere des Emittenten bereits notieren oder gehandelt werden, 
 8. allfällige Haftungserklärungen Dritter für die Veranlagung, 
 9. Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren, 
10. Angaben gemäß Schema A, Kapitel 3 bis 5 bzw. Schema B 3 und 4 über die Personen, 

denen das aus der Emission erworbene Kapital zur wirtschaftlichen Verfügung zufließt, so-
fern diese Personen nicht mit dem Emittenten identisch sind, 

11. die auf die Einkünfte der Veranlagung erhobenen Steuern (z.B. Kapitalertragsteuer, aus-
ländische Quellensteuern), 

12. Zeitraum für die Zeichnung, 
13. etwaige Beschränkungen der Handelbarkeit der angebotenen Veranlagung und Markt, auf 

dem sie gehandelt werden kann, 
14. Vertriebs- und Verwaltungskosten, Managementkosten, jeweils nach Höhe und Verrech-

nungsform, 
15. Angabe der Bewertungsgrundsätze, 
16. Angabe allfälliger Belastungen, 
17. nähere Bestimmungen über die Erstellung des Rechnungsabschlusses und etwaiger Re-

chenschaftsberichte, 
18. Bestimmungen über die Ausschüttung und Verwendung des Jahresüberschus-

ses/Jahresgewinnes, 
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19. letzter Rechenschaftsbericht samt Bestätigungsvermerk, 
20. Darstellung des Kaufpreises der Veranlagung samt aller Nebenkosten, 
21. Art und Umfang einer Absicherung der Veranlagung durch Eintragung in öffentliche Bücher, 
22. Angabe über zukünftige Wertentwicklungen der Veranlagung, 
23. Bedingungen und Berechnung des Ausgabepreises für Veranlagungen, die nach Schluss 

der Erstemission begeben werden, 
24. Angaben über allfällige Bezugsrechte der vorhandenen Anleger und deren Bezugspreise im 

Falle einer Erhöhung des Veranlagungsvolumens, Angaben, in welcher Form die Substanz- 
und Ertragszuwächse der bestehenden Anleger gegenüber den neuen Anlegern gesichert 
sind, 

25. Darlegung der Möglichkeiten und Kosten einer späteren Veräußerung der Veranlagung, 
26. Leistungen der Verwaltungsgesellschaft und die dafür verrechneten Kosten, 
27. Kündigungsfristen seitens der Verwaltungsgesellschaften, 
28. Bestimmungen über die Abwicklung und die Stellung der Anleger im Insolvenzfall, 
29. Wertpapierkenn-Nummer (falls vorhanden). 
 
 
Kapitel 3 
 
Angaben über den Emittenten 
 
 1. Firma und Sitz des Emittenten, Unternehmensgegenstand, 
 2. eine Darstellung seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere Anga-

ben zum Grundkapital oder dem Grundkapital entsprechenden sonstigen Gesellschaftska-
pital, dessen Stückelung samt Bezeichnung etwaiger verschiedener Gattungen von Anteils-
rechten, 

 3. Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der Verwaltung und der Aufsicht (Name, Stel-
lung), 

 4. Angabe der Anteilseigner, die in der Geschäftsführung des Emittenten unmittelbar oder 
mittelbar eine beherrschende Rolle ausüben oder ausüben können, 

 5. der letzte Jahresabschluss samt etwaiger Lageberichte und Bestätigungsvermerk(e). 
 
 
Kapitel 4 
 
Angaben über die Depotbank (falls vorhanden) 
 
 1. Firma und Sitz, 
 2. Jahresabschluss samt Bestätigungsvermerk. 
 
 
Kapitel 5 
 
 1. Art und Umfang der laufenden Informationen der Anleger über die wirtschaftliche Entwick-

lung der Veranlagung, 
 2. sonstige Angaben, die für den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil im 

Sinne des § 7 Abs. 1 zu bilden. 
 



Kapitalmarktgesetz – KMG Nicht-authentische Arbeitsversion Seite 34 von 39 
 

 
Kapitel 6 
 
Kontrollvermerk des Prospektkontrollors 
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          Anlage D 
 

Schema D 
 

SCHEMA FÜR DEN ZUSATZPROSPEKT FÜR 
VERANLAGUNGEN IN IMMOBILIEN (§ 14) 

 
 
Kapitel 1 
 
Angaben über jene, welche gemäß 
den §§ 8 und 11 haften 
(Name, Stellung) 
 
 
Kapitel 2 
 
Angaben über die angebotene 
Veranlagung in Immobilien 
 
 1. Rechtsform der Veranlagung, Gesamtvolumen und allfälliger Stückelung, 
 2. Art der Veranlagungsgemeinschaft (offene oder geschlossene Form), 
 3. Art, Anzahl und Lage (In- und Ausland) der vorhandenen Immobilien und Art und Anzahl 

der zu erwartenden Immobilien, 
 4. Grundsätze, nach denen die Anschaffung, Veräußerung und Verwaltung der Immobilien 

erfolgt, 
 5. Vertriebs- und Managementkosten der Veranlagungsgemeinschaft, jeweils nach Höhe und 

Art der Verrechnung unter Angabe der Leistungen der Verwaltung, 
 6. Rechtsbeziehungen der Veranlagungsgemeinschaft zu den in den Vertrieb und in das Ma-

nagement der Veranlagungsgemeinschaft eingeschaltenen Dritten und die von den Dritten 
verrechneten Kosten und erbrachten oder zu erbringenden Leistungen, 

 7. Methoden der Wertermittlung, die innerhalb jeder Veranlagungsgemeinschaft einheitlich 
sein müssen, 

 8. je Immobilie: Anschaffungskosten, vermietbare Flächen, Errichtungsjahr, Summe der Kos-
ten der durchgeführten Instandsetzungs-, Instandhaltungs-, Erhaltungs- und Verbesse-
rungsarbeiten, Summe der Kosten geplanter Instandsetzungs-, Instandhaltungs-, Erhal-
tungs- und Verbesserungsarbeiten, Art der Betriebskostenverrechnung, 

 9. bücherliche Belastungen und sonstige Belastungen, soweit sie für die Wertermittlung von 
wesentlicher Bedeutung sind, je Immobilie, 

10. nähere Bestimmungen über die Ermittlung des Jahresgewinnes bzw. -überschusses und 
die Erstellung des jährlichen Rechenschaftsberichtes, 

11. Bestimmungen über die Ausschüttung und Verwendung des Jahresgewinnes bzw. -
überschusses, 

12. Darstellung des Kaufpreises der angebotenen Veranlagung samt aller Nebenkosten, 
13. Art und Umfang der grundbücherlichen Sicherung der Veranlagung, 
14. zukünftige Stellung und Rechte des Anlegers bei strukturellen Veränderungen, 
15. Angaben über allfällige Bezugsrechte und deren Preise bzw. deren Preisermittlung für die 

Anleger im Falle einer Erhöhung des Veranlagungsvolumens und Angaben, in welcher 
Form die bestehenden Vermögensrechte der Anleger gegenüber neuen Anlegern gesichert 
sind oder angemessen ausgeglichen werden, 

16. projektierte Rentabilität und Berechnungsmethode der Rentabilität, 
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17. Möglichkeiten der Aufgabe der Veranlagung und Ermittlung des Aufgabepreises, 
18. Bestimmungen über die Abwicklung und die Stellung der Anleger im Insolvenzfall. 
 
 
Kapitel 3 
 
Angaben über Dritte, die in den Vertrieb der 
Veranlagung und das Management der 
Veranlagungsgemeinschaft eingebunden sind 
 
 1. Firma und Sitz, Unternehmungsgegenstand, 
 2. Personen, die mit der Geschäftsleitung und der Aufsicht über die Geschäftsleitung betraut 

sind, 
 3. letzter Jahresabschluss samt Bestätigungsvermerk und etwaiger Geschäftsbericht. 
 
 
Kapitel 4 
 
Angaben über den Versicherungsschutz 
je Immobilie 
 
 Feuerversicherung, deren Versicherungssumme und Deckungsgrad. 
 
 
Kapitel 5 
 
Art und Umfang der laufenden Information 
der Anleger über die wirtschaftliche Entwicklung 
der Veranlagung 
 
 
Kapitel 6 
 
Etwaiger Rechenschaftsbericht des Vorjahres 
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          Anlage E 
 

Schema E 
 

GLIEDERUNG FÜR DEN RECHENSCHAFTS- 
BERICHT VON IMMOBIIENVERANLAGUNGS- 

GEMEINSCHAFTEN 
 
 
   I. Angaben über die Ansprüche des Anlegers 
 
A. Jahresüberschussrechnung 
 
 a) Mittelzuflüsse 
   1. aus der Ausgabe von Veranlagungen, 
   2. aus Immobilien, 
   3. aus der Veräußerung von Immobilien, 
   4. aus Veranlagungen in Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien, 
   5. aus der Veräußerung von Veranlagungen in Veranlagungsgemeinschaf-

ten in Immobilien, 
   6. aus Beteiligungen an Unternehmungen, 
   7. aus der Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmungen, 
   8. aus sonstigen Vermögensrechten, getrennt nach Arten der Vermögens-

rechte, 
   9. aus der Veräußerung sonstiger Vermögensrechte, getrennt nach Arten 

der Vermögensrechte, 
  10. aus anderen kassenmäßigen Zugängen, 
  11. sonstige Zugänge. 
 b) Mittelabflüsse 
   1. in Immobilien, 
   2. in Veranlagungen in Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien, 
   3. in Beteiligungen an Unternehmungen, 
   4. in sonstige Vermögensrechte, getrennt nach Arten der Vermögensrechte, 
   5. Errichtungskosten, 
   6. Vergütungen und Kosten der Verwaltung, getrennt nach Vergütungs- und 

Kostenarten, 
   7. in die Bildung von Reserven, getrennt nach den einzelnen Arten der Ver-

mögensrechte, 
   8. aus anderen kassenmäßigen Abgängen, 
   9. sonstige Abgänge. 
 c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
 
B. Alternativ zu A - Gewinnermittlung gemäß den hiefür vorgesehenen gesetzlichen Vorschrif-

ten 
 
 
  II. Angaben über das Vermögen 
 
A. Veranlagung je Immobilie 
 a) Lage 
 b) Größe 
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 c) Errichtungsjahr 
 d) Anschaffungsjahr 
 e) Anschaffungskosten, getrennt nach Kaufpreis und Nebenkosten, oder Herstel-

lungskosten 
 f) vermietbare Fläche 
 g) Art der Betriebskostenverrechnung 
 h) Summe der Kosten durchgeführter Instandsetzungen, Instandhaltungen, Erhal-

tungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen 
 i) Summe der Kosten geplanter Instandsetzungen, Instandhaltungen, Erhaltungsar-

beiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen 
 j) Kosten der Verwaltung soweit sie nicht unter Betriebskosten verrechnet wurden 
 k) baubehördliche Auflagen, sofern für die Wertermittlung von Bedeutung 
 l) bücherliche Belastungen und sonstige Belastungen, soweit sie für die Wertermitt-

lung von wesentlicher Bedeutung sind 
 m) Feuerversicherung, deren Versicherungssumme und Deckungsgrad 
 
B. Veranlagungen in Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien, je Veranlagungsgemein-

schaft 
 1. Emittent 
  a) Firma 
  b) Register 
  c) Rechtsform 
  d) Gründungsjahr 
  e) Sitz/Hauptniederlassung 
  f) Gegenstand 
  g) Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der Verwaltung und der 

Aufsicht (Name, Stellung) 
 2. Buchwert der Veranlagung 
 3. Ausschüttung auf die Veranlagung 
 
C. Beteiligungen an Unternehmen, je Beteiligung 
 (soweit nicht unter B angeführt) 
 1. Unternehmen 
  a) Firma 
  b) Register 
  c) Rechtsform 
  d) Gründungsjahr 
  e) Sitz/Hauptniederlassung 
  f) Gegenstand 
  g) Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der Verwaltung und der 

Aufsicht (Name, Stellung) 
 2. Buchwert der Beteiligung 
 3. Ausschüttung auf die Beteiligung 
 4. Unternehmenskennzahlen (gemäß § 2 der Verordnung des Bundesministeriums 

für Finanzen vom 29. September 1982, BGBl. Nr. 505/1982) 
  a) Eigenkapitalquote 
  b) Cash-flow zu Betriebsleistung 
  c) Rentabilität des Gesamtkapitals 
  d) Effektivverschuldung zu Cash-flow 
  e) Zahl der Beschäftigten 
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 5. Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen des unter C angegebenen Unterneh-
mens, soweit der durchgerechnete Anteil zumindest 25 % beträgt 

  a) Firma 
  b) Rechtsform 
  c) Anschaffungskosten 
  d) Laufzeit 
 
D. Sonstige Vermögensrechte, je Vermögensrecht 
 a) Art des Vermögensrechts 
 b) investiertes Kapital 
 c) Rentabilität des eingesetzten Kapitals 
 d) Kündigungsmöglichkeiten und Kündigungsfristen 
 
E. Veranlagungsreserve 
 getrennt nach der jeweiligen Form 
 
F. Geschäftsführungs-, Personal- und Sachkosten, 
 soweit sie nicht unter II. A) erfasst wurden 
 
 
 III. Ausschüttung je Veranlagung 
 
1. Gesamtvolumen der Veranlagungen 
2. Stückelung 
3. Jahresüberschuss 
4. Ausschüttung je Veranlagung 
 
 
  IV. Darstellung der Vermögensentwicklung 
  je Veranlagung 
 
1. Gesamtvermögen inklusive Darstellung der Wertermittlung 
2. Vermögen je Veranlagung 
3. Rentabilität der Veranlagung und deren Berechnungsmethode 
 
 
   V. Erläuterungen 
 
 
  VI. Publizitätsbestimmungen 
 
 

VII. Bestätigungsvermerk 
 
 


